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Bisher mehr Schein als Sein – 
Zur Evaluation des Konnexitätsausführungsgesetzes
Von Dr. Dörte Diemert, Hauptreferentin Städtetag Nordrhein-Westfalen

2004 wurde in der Landesverfassung das strikte 
Konnexitätsprinzip verankert, um die Kommunen 
vor finanzieller Überforderung durch neue oder 
geänderte Aufgaben zu schützen und ihre Fi-
nanzhoheit zu sichern. Führt die Übertragung 
neuer oder die Veränderung bestehender und 
übertragbarer Aufgaben zu einer wesentlichen 
Belastung der davon betroffenen Gemeinden 
oder Gemeindeverbände, ist aufgrund einer 
Kostenfolgeabschätzung ein entsprechender 
finanzieller Ausgleich für die entstehenden not-
wendigen durchschnittlichen Aufwendungen zu 
schaffen (Art. 78, Abs. 3, Satz 2 LVerf NRW).

1.  Verbesserungsbedarf in der 
 Landesverfassung NRW

Grundsätzlich hat das Konnexitätsprinzip, kurz 
„Wer bestellt, bezahlt“, einen bemerkenswerten 
Bewusstseinswandel angestoßen. Es gibt inzwi-
schen eine große Sensibilität dafür, dass neue 
Aufgaben und Standardverschärfungen mit einer 
ausreichenden Finanzierung hinterlegt werden 
müssen. Gleichwohl sehen sich die kommu-
nalen Vertreter, wenn sie auf bestehende Kon-
nexitätsansprüche der Kommunen verweisen, 
nicht selten mit dem Vorwurf konfrontiert, sie 
verhinderten fachlich sinnvolle Regelungen. Be-
klagt wird außerdem der mit der notwendigen 
Kostenfolgeabschätzung verbundene Prognose-
aufwand, und bisweilen wird implizit mit ander-
weitigen Kürzungen kommunaler Finanzzuwei-
sungen gedroht.

Um einen möglichst umfassenden Schutz der 
kommunalen Finanzausstattung zu erreichen, ist 
daher ein vielschichtiges Vorgehen erforderlich:

• Zunächst bedarf der kommunale Finanzaus-
gleich einer verbesserten verfassungsrechtli-
chen Absicherung. Das Hauptaugenmerk liegt 
hier auf der von kommunaler Seite geforderten 
Mindestfinanzausstattungsgarantie, die in der 
Landesverfassung zu verankern ist. Jedenfalls 
ist aber der sog. Leistungsfähigkeitsvorbehalt 
in Art. 79 Satz  2 der Landesverfassung zu 
streichen.

• Im Verhältnis zur Finanzierungssäule „Kommu-
naler Finanzausgleich“ weist die Finanzierungs-
säule „Konnexitätsbedingter Mehrbelastungs-
ausgleich“ eine stärkere rechtliche Normierung 
auf und ist daher besser justiziabel. Gleichwohl 
zeigt die bisherige Anwendungspraxis, dass 
es auch bei dieser Säule Verbesserungsbedarf 
gibt.

2.  Verbesserungsbedarf im Konnexitäts-
ausführungsgesetz

Da eine Änderung der verfassungsrechtlichen 
Vorschriften eine verfassungsändernde Mehrheit 
voraussetzen würde, richtet sich der Blick inso-
weit verstärkt auf das Konnexitätsausführungs-
gesetz (KonnexAG):

Die Landesverfassung sieht vor, dass die Grund-
sätze der Kostenfolgeabschätzung und die Be-
stimmungen über eine Beteiligung der kom-
munalen Spitzenverbände in einem (einfachen) 
Gesetz zu regeln sind. Um eine „Überprüfung 
der Erfahrungen“ mit diesem Konnexitätsausfüh-
rungsgesetz sicherzustellen, war das Gesetz ur-
sprünglich bis zum 31.12.2012 befristet worden. 
Eine entsprechende Evaluation war Ende 2011 
eingeleitet worden. Um die zum damaligen Zeit-
punkt laufenden Verhandlungen über den Be-
lastungsausgleich „KiFöG“ und „KiBiz“ bei der 
Evaluation berücksichtigen zu können, war die 
Vorlage des Evaluationsberichts jedoch im Ver-
lauf des Jahres 2012 vertagt und das KonnexAG 
ohne vorherige Evaluation entfristet worden.

Im Februar dieses Jahres hat die Landesregie-
rung nun den Evaluationsbericht zum KonnexAG 
vorgelegt. Er bleibt weit hinter den Erwartungen 
der kommunalen Spitzenverbände zurück. Die 
inhaltliche Auseinandersetzung mit den von ver-
schiedener Seite geäußerten Änderungs- und 
Verbesserungsvorschlägen fällt im Bericht mit 
sechseinhalb (!) Seiten schon quantitativ sehr 
dünn aus. Auch inhaltlich können dem Bericht 
keine neuen Erkenntnisse entnommen werden. 
Er thematisiert ausschließlich die von Seiten der 
kommunalen Spitzenverbände vorgetragenen 

Aufsätze und Berichte
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Aspekte. Impulse aus Rechtsprechung und Wis-
senschaft werden nicht aufgegriffen und selbst 
an solchen Stellen, an denen im vorgelagerten 
Gesprächsprozess auch landeseitig Änderungs- 
oder Klarstellungsbedarf gesehen wurde, wird 
jegliche Änderungsnotwendigkeit verneint.

Angesichts dessen haben die kommunalen Spit-
zenverbänden die mangelnde Bereitschaft zu 
einer ergebnisoffenen Evaluation kritisiert und 
weitergehende Gespräche angemahnt. Ende 
August hat sich nun der Landtag in einer Sach-
verständigenanhörung mit der Evaluierung des 
KonnexAGs befasst. In der Anhörung haben der 
sich die kommunalen Spitzenverbände erneut 
gemeinsam positioniert und für Ihre Argumente 
geworben:

Zunächst ist in aller Deutlichkeit Versuchen ent-
gegenzutreten, durch Änderung des KonnexAG 
die verfassungrechtlichen Schutzvorgaben zu 
verwässern. Das KonnexAG steht als solches 
nicht zur Disposition des Gesetzgebers. Seine 
Notwendigkeit und zentrale Inhalte sind vielmehr 
schon von der Verfassung vorgegeben. Die Eva-
luation des KonnexAG sollte im Gegenteil dazu 
genutzt werden,

• über den verfassungsrechtlichen Schutzstan-
dard hinaus einen verbesserten Schutz der 
kommunalen Finanzausstattung zu erreichen 
und

• ein praktikables Kostenfolgeabschätzungsver-
fahren sicherzustellen.

Aus den Änderungs- und Verbesserungsvor-
schlägen der kommunalen Spitzenverbände 
sind insbesondere die nachfolgend skizzierten 
Punkte von besonderer Bedeutung:

• Es ist klarzustellen, dass das Konnexitäts-
prinzip auch im Fall europa- oder bundesrecht-
lich veranlasster Übertragung bzw. Änderung 
einer Aufgabe, welche den Kommunen auf-
grund einer neuen oder bestehenden landes-
rechtlichen Zuständigkeitszuweisung obliegt, 
eingreift. Weist das Land den Kommunen eine 
Aufgabe zu, so übernimmt es damit zugleich 
die Verantwortung für künftige Änderungen 
und Erweiterungen dieser Aufgaben, die quasi 
automatisch durch Bundes- oder Europarecht 
eintreten. Es kann seine Konnexitätspflicht 
nicht mit dem Argument bestreiten, dass spä-
tere bundes- oder europarechtliche Ände-
rungen/Standardverschärfungen ihm nicht zu-
gerechnet werden können.

• Der Schutzzweck des Konnexitätsprinzips ge-
bietet es, nicht nur Gesetz- und Verordnungs-
entwürfe, sondern auch Verwaltungs- und 
Ausführungsvorschriften den Konnexitätsre-
geln zu unterwerfen.

• Sofern sich Kostenprognosen im Nachgang 
als unzutreffend erweisen, muss eine rück-
wirkende Korrektur des Mehrbelastungsaus-
gleichs gewährleistet sein. Wenn durch eine 
nachträgliche Überprüfung des Mehrbelas-
tungsausgleichs nur eine Anpassung für die 
Zukunft erreicht werden kann, besteht für das 
Land anderenfalls der Fehlanreiz, die Kosten-
prognosen möglichst niedrig anzusetzen.

• Das KonnexAG sollte um Regelungen zu einem 
nachträglichen Kostenermittlungsverfahren er-
gänzt werden. Zahlreiche Anwendungsfälle der 
jüngeren Zeit zeigen, dass hier ein Handlungs-
bedürfnis besteht. Gerade bei eilbedürftigen 
Gesetzen könnte durch ein nachträgliches 
Kostenermittlungsverfahren dem Umstand 
Rechnung getragen werden, dass eine sa-
changemessene Kostenprognose und das vor-
geschriebene Abstimmungsverfahren mit den 
kommunalen Spitzenverbänden zeitaufwendig 
sind. In Fällen einer nachträglichen Kostener-
mittlung muss eine angemessene Verlänge-
rung der ansonsten einjährigen Kommunal-
verfassungsbeschwerdefrist erfolgen und die 
Rückwirkung des Mehrbelastungsausgleichs 
gewährleistet sein.

• Unbeschadet der Möglichkeit, bei Konfliktfällen 
die grundsätzliche Konnexitätsrelevanz per 
kommunaler Verfassungsbeschwerde klären 
zu können, sollte eine Möglichkeit geschaffen 
werden, Streitfragen zur Höhe des Mehrbelas-
tungsausgleichs auch ohne Anstrengung eines 
verfassungsgerichtlichen Verfahrens gericht-
lich überprüfen zu lassen (z. B. durch Schaf-
fung eines entsprechenden Verfahrens vor 
dem OVG NRW).

Die ausführliche Stellungnahme kann auf der In-
ternetseite des Städtetags www.staedtetag-nrw.
de unter Fachinformationen im Bereich Finanzen 
abgerufen werden.

Auch der Vorstand des Städtetags Nordrhein-
Westfalen hat sich in seiner 300. Sitzung am 
24.9.2014 in Köln mit der Thematik befasst. Er 
hat sich mit dem nachfolgend abgedruckten Be-
schluss für Änderungen im KonnexAG ausge-
sprochen:

1. Der Vorstand spricht sich dafür aus, das in 
Art. 78 Abs. 3 der Verfassung für das Land 
Nordrhein-Westfalen statuierte und im Kon-
nexAG weiter konkretisierte strikte Konnexi-
tätsprinzip zum Schutz der Kommunen weiter 
zu entwickeln. Der zur Evaluation des Kon-
nexAG vorgelegte Bericht der Landesregie-
rung bleibt weit hinter den Erwartungen der 
nordrhein-westfälischen Städte zurück und 
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ignoriert bestehende Änderungs- und Verbes-
serungsnotwendigkeiten.

2. Maßstab für die Evaluation des KonnexAG 
muss sein, dass der Normzweck des Konne-
xitätsprinzips, die kommunale Selbstverwal-
tung vor finanzieller Aushöhlung zu schützen, 
künftig besser erfüllt wird. Es ist sicherzu-
stellen, dass die Kommunen vor kostenrele-
vanten Aufgabenübertragungen oder -ände-
rungen jeglicher Art, also auch solcher durch 
Verwaltungs- und Ausführungsvorschriften, 
geschützt sind. In Ermangelung eines ent-
sprechenden finanziellen Ausgleichs muss 
eine Aufgabenübertragung oder -änderung 
notfalls unterbleiben.

3. Zur Vermeidung von Umgehungen unter Be-
rufung auf völkerrechtliche, europarechtliche 
oder bundesgesetzliche Vorgaben sollte im 
KonnexAG klargestellt werden, dass die Kon-
nexitätsregeln auch im Fall völker-, europa- 
oder bundesrechtlich veranlasster Übertra-
gung bzw. Änderung von Aufgaben greifen, 
die den Kommunen aufgrund einer neuen 
oder bestehenden landesrechtlichen Zustän-
digkeitsregelung obliegen.

4. Angesichts der bisherigen Anwendungser-
fahrungen sollte das Verfahren der Kosten-
folgeabschätzung wie folgt weiterentwickelt 
werden:

a. Es sollte geprüft werden, ob bei Kostenfol-
geabschätzungen und -überprüfungen in 

Anlehnung an das auf Bundesebene ange-
wandte Standardkosten-Modell mehr Rou-
tinen geschaffen werden können.

b. Ein Belastungsausgleich nach dem Kon-
nexAG sollte nicht erst nach fünf, sondern 
im Bedarfsfall schon nach zwei Jahren 
überprüft werden. Bei einer nachträglich 
festgestellten wesentlichen Abweichung 
der tatsächlichen Kostenentwicklung von 
der ursprünglichen Kostenfolgeabschät-
zung ist eine rückwirkende Anpassung des 
finanziellen Ausgleichs erforderlich.

c. Das KonnexAG sollte außerdem um Rege-
lungen eines nachträglichen Kostenfolge-
abschätzungsverfahrens ergänzt werden. 
Hierfür sind eine angemessene Verlänge-
rung der ansonsten einjährigen Kommunal-
verfassungsbeschwerdefrist und die Rück-
wirkung des Mehrbelastungsausgleichs 
zwingende Voraussetzungen.

5. Der Vorstand des Städtetags Nordrhein-
Westfalen spricht sich schließlich dafür aus, 
den prozessualen Schutz der Kommunen 
effektiver auszugestalten. Den kommunalen 
Spitzenverbänden sollte ein Beitrittsrecht 
für Verfahren nach §  52 des Verfassungsge-
richtshofgesetzes (Kommunalverfassungs-
beschwerde) eingeräumt werden. Außerdem 
sollte die Möglichkeit geschaffen werden, die 
Höhe eines Belastungsausgleichs separat ge-
richtlich überprüfen zu lassen.

Gemeinsame Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft der 
 Wasserwirtschaftsverbände NRW (agw) und des Städtetages NRW 
zum Entwurf des Erlasses zu „Anforderungen an die Hochwasser-
sicherheit von Abwasseranlagen“ (Stand 4.8.2014)

Vorbemerkung:

Mit Datum vom 4.8.2014 wurde seitens des 
Umweltministeriums Nordrhein-Westfalen ein 
Erlassentwurf vorgelegt, der Anforderungen an 
die Hochwassersicherheit von Abwasseranlagen 
regeln soll. 

Dem Erlassentwurf zufolge sollen Kläranlagen 
und die zugehörigen Schmutz- und Mischwas-
sernetze einschließlich aller Sonderbauwerke mit 

einer Hochwassersicherheit für HQ100 errichtet 
und betrieben werden. Dies stellt eine erheb-
liche Verschärfung gegenüber den bisherigen 
Anforderungen dar und wird von der Ermächti-
gungsgrundlage des § 113 Abs. 5 Nr. 3 LWG NW 
nicht gedeckt. Danach sind Abwasseranlagen in 
festgesetzten und in nach § 112 Abs. 4 LWG NW 
ermittelten Überschwemmungsgebieten ent-
sprechend den allgemein anerkannten Regeln 
der Technik hochwassersicher zu errichten und 



6

zu betreiben. Als die allgemein anerkannten Re-
geln der Technik in diesem Zusammenhang kon-
kretisierendes Regelwerk ist das DWA-Merkblatt 
M 103 als maßgeblich heranzuziehen. Die pau-
schale und flächendeckende Festlegung einer 
bestimmten Jährlichkeit – hier: HQ100 – wird aber 
in diesem Regelwerk gerade nicht gefordert.

Für Bestandsanlagen wird eine Nachfrist bis zum 
31.12.2016 eingeräumt. Damit wäre aus diesen 
Regelungen abzuleiten, dass für alle Sonderbau-
werke in Schmutz- und Mischwassersystemen, 
für die Kanalisation sowie für die zugehörigen 
Kläranlagen in Überschwemmungsgebieten bis 
zum 31.12.2016 eine Hochwassersicherheit für 
ein HQ100 nachgewiesen werden muss. Da für 
diesen Hochwasserfall ein bestimmungsge-
mäßer Betrieb gefordert wird, heißt dies, dass 
für diese Wasserstände im aufnehmenden Ge-
wässer auch eine Ableitung des Entlastungs-
abflusses im Regenwetterfall sichergestellt sein 
müsste. Nach der Kategorisierung der Schutz-
ziele im DWA-Merkblatt M 103 entspricht dies 
einem so genannten „vollumfänglichen Schutz“. 
Damit würde für alle Abwasseranlagen in Über-
schwemmungsgebieten in NRW verbindlich 
vorgegeben, dass flächendeckend das höchste 
Schutzziel unabhängig von den tatsächlichen 
Risiken und Gefahren sowie möglicher Kosten 
erreicht werden muss.

Die pauschalen Vorgaben im Entwurf lassen jeg-
liche aus wasserwirtschaftlicher, hygienischer 
und wirtschaftlicher Sicht notwendige differen-
zierte Abwägung von Kosten und Nutzen von 
Hochwasserschutzmaßnahmen, wie dies auch 
ausdrücklich im DWA-Merkblatt M 103 gefordert 
wird, vermissen. Auch ist festzuhalten, dass der 
Erlassentwurf die übergreifende Betrachtung 
von Sturzflut, Überschwemmungs- und Risiko-
gebieten, Mischwasserentlastungsanlagen und 
Gewässer nicht berücksichtigt. Zudem fehlt der 
Bezug zu der Überflutungsbetrachtung gem. 
DWA-A 118 bzw. DIN EN 752, die sich im Re-
gelfall auf geringere Wiederholungsintervalle be-
ziehen.

Im Einzelfall ist durch die pauschale Forderung 
nach einem bestimmungsgemäßen Betrieb von 
Abwasseranlagen bis zum einem HQ100 sogar zu 
befürchten, dass es durch die gemäß dem Ent-
wurf erforderlichen Entlastungen aus Abwasser-
anlagen in Überschwemmungsgebieten zu einer 
Verschärfung der Hochwassersituation in unter-
halb gelegenen Flussabschnitten kommt.

In kleinen Gewässereinzugsgebieten, wie sie ins-
besondere im Mittelgebirge häufig anzutreffen 
sind, treffen urbane Sturzflut im Siedlungsgebiet 
und Hochwasser aus dem Gewässer in der Regel 

zeitgleich auf. Die geordnete Abwasserabfuhr 
in einem Regenüberlaufbecken oder in einem 
Mischwassersammler ist in diesem Falle bereits 
durch die aus dem Kanalnetz stammende Über-
lastung beeinträchtigt und kann auch nicht durch 
einen HQ100-Schutz gegenüber dem Gewässer 
wiederhergestellt werden.

Wir bitten aus diesen Erwägungen von einer 
pauschalen Festlegung von Jährlichkeiten ohne 
hygienische und wasserwirtschaftliche Würdi-
gung der jeweiligen Randbedingungen abzu-
sehen. Darüber hinaus fehlen aus unserer Sicht 
im Erlassentwurf Hinweise, wie bei Gewässern 
zu verfahren ist, die nicht auf HQ100 ausgebaut 
sind.

Wir bitten das MKULNV in diesem Zusammen-
hang zu erläutern, welche Ziele mit den ge-
planten neuen Regelungen wasserwirtschaftlich 
überhaupt für den Hochwasserschutz erreicht 
werden sollen.

Zu Ziffer 1: Abwasseranlagen in Über-
schwemmungsgebieten:

Kläranlagen:

Wir stimmen darin überein, dass Abwasser-
behandlungsanlagen in Überschwemmungs-
gebieten hochwassersicher zu errichten sind. 
Inwieweit jedoch ein Betrieb dieser Anlagen im 
Hochwasserfall und bis zu welcher Hochwasser-
Jährlichkeit wasserwirtschaftlich sinnvoll wäre 
und somit gefordert werden kann, ist im Einzel-
fall festzulegen.

Misch- und Schmutzwassernetze:

Eine pauschale Festlegung für den Bau und 
Betrieb aller Abwasseranlagen der Misch- und 
Schmutzwassernetze auf ein HQ100 ist wasser-
wirtschaftlich nicht angemessen, wirtschaftlich 
nicht vertretbar und für uns nicht nachvollziehbar. 
Nach unserer Interpretation des Erlassentwurfs 
müssten alle Mischwasserentlastungen in einem 
Kanalisationssystem durch Klappen, Wehre oder 
vergleichbare Vorrichtungen gegen einen Hoch-
wasserstand bei HQ100 gesichert werden. Um die 
bestimmungsgemäße Funktionsfähigkeit auch 
im Hochwasserfall aufrecht zu erhalten, wären 
zusätzliche Hochwasserpumpwerke zu errichten. 
Dieser Fall dürfte der Regelfall sein, weil die An-
lagen bisher meist auf eine geringere Jährlichkeit 
ausgelegt sind. Darüber hinaus würde die For-
derung nach einem bestimmungsgemäßen Be-
trieb der Kanalisation bei einem HQ100 bedeuten, 
dass in vielen Einzugsgebieten die Kanalisation 
gegen oberirdisch eindringendes (Hoch)Wasser, 
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beispielsweise durch Schächte oder Straßenein-
läufe, vollständig abgedichtet werden müsste. Es 
ist nachvollziehbar, dass damit immense Investi-
tionskosten verbunden sind.

Zu Ziffer 2. Abwasseranlagen in Risiko-
gebieten:

Darüber hinaus noch weitere Festlegungen für 
noch extremere Ereignisse zu fordern, ist aus un-
serer Sicht praxisfremd. Hierzu verweisen wir an 
dieser Stelle auf die Stellungnahme des Städte- 
und Gemeindebundes vom 27.8.2014, der wir 
uns inhaltlich voll anschließen.

Zu Ziffer 3. Gefährdungen durch Starkregen:

Auch hier schließen wir uns inhaltlich der Stel-
lungnahme des Städte- und Gemeindebundes 
an. Schon aus der Definition des WHG § 72 wird 
deutlich, dass sich die Regelungen zum Hoch-
wasser aus den gewässerbezogenen Gefähr-
dungen ergeben. Die hier zugrunde liegenden 
Jährlichkeiten und wasserwirtschaftlichen Rand-
bedingungen können nicht auf die Starkregen-
problematik übertragen werden.

Vorläufige Kostenschätzung:

Bei Umsetzung der Anforderungen aus dem Er-
lassentwurf kommen auf die Betreiber der Ab-
wasseranlagen, also im Wesentlichen die Kom-
munen und die Wasserverbände, erhebliche 
Ausgaben zu, die letztlich der Gebührenzahler zu 
tragen hätte. Während die Anforderungen für die 
Hochwassersicherheit von Kläranlagen bis zu 
einem HQ100 nachvollziehbar sind – und bereits 
viele Anlagen diese Anforderungen erfüllen – ist 
das geforderte Schutzniveau für die Misch- und 
Schmutzwasserkanalisation unangemessen und 
mit erheblichen Kostenauswirkungen verbunden. 
Aufgrund der Höhenlagen vieler historisch ge-
wachsenen Ortskanalisationen besteht in einer 
Vielzahl der in Überschwemmungsgebieten lie-
genden Sonderbauwerken nur die Möglichkeit, 
diese auf ein HQ100-Schutzziel auszulegen, wenn 
der Entlastungsabfluss mittels eines neu zu er-
richtenden Pumpwerks in das hochwasserfüh-
rende Gewässer gepumpt wird. Zur Abschätzung 

der möglichen Kostenauswirkungen dieses Er-
lassentwurfes auf die Sonderbauwerke wurden 
folgende, sehr vereinfachte Abschätzungen vor-
genommen: Für das Land Nordrhein-Westfalen 
wird bei 8.725 Sonderbauwerken (Quelle: Stand 
der Abwasserbeseitigung NRW, 2012) davon 
ausgegangen, dass etwa 30 % hiervon in Über-
schwemmungsgebieten liegen. Bei diesen 2.618 
betroffenen Anlagen wird davon ausgegangen, 
dass etwa 80 % auf die zukünftigen Anforde-
rungen hin angepasst werden müssen. In ange-
nommenen 70 % aller Fälle wird es bei diesen 
2.094 (80 % von 2.618) Anlagen notwendig 
werden, ein Pumpwerk zur Förderung des Ent-
lastungsabflusses neu zu errichten. Insgesamt 
sind damit 1.466 Anlagen entsprechend anzu-
passen. Es wird weiterhin davon ausgegangen, 
dass die Kosten je Pumpwerk bei 300.000 Euro 
bis 1.000.000 Euro liegen werden. Damit würden 
sich für diesen zugegebenermaßen groben Ab-
schätzungsfall für Nordrhein-Westfalen Kosten in 
Höhe von 500 bis 1.500 Millionen Euro ergeben.

Hierin sind ausdrücklich nicht die Kosten ent-
halten, die zusätzlich anfallen werden, um auch 
den bestimmungsgemäßen Betrieb der Ortsent-
wässerung für ein 100-jährliches Hochwasser 
sicherzustellen (Abdichtung der Kanäle gegen 
oberirdisch eindringendes Wasser). Durch den 
im Erlassentwurf geforderten Hochwasserschutz 
auch für Sonderbauwerke der Schmutz- und 
Mischwasserkanalisation wird es in vielen Fällen 
notwendig werden, vorhandene Anlagen mit 
Hochwasserpumpwerken nachzurüsten.

Die pauschale Forderung nach einer in Bau und 
Unterhalt sehr kostenintensiven Pumpanlage für 
ein HQ100 ist generell nicht zu rechtfertigen. Viel-
mehr sollte bei dieser Entscheidung die erziel-
bare hygienische und wasserwirtschaftliche Ver-
besserung den wirtschaftlichen Auswirkungen 
gegenübergestellt werden. Dabei ist z. B. auch 
zu berücksichtigen, dass derartige Ereignisse 
sehr selten auftreten und in diesen Hochwasser-
situationen die verminderte Leistungsfähigkeit 
der Abwasseranlagen in vielen Fällen zu keiner 
signifikanten Belastung der Gewässer bei Hoch-
wasserabflüssen führt. Eine Umsetzung dieses 
Erlassentwurfes bis zum 31.12.2016 ist für Nord-
rhein-Westfalen aus unserer Sicht völlig unrea-
listisch.
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Zum Tod von Richard Erny
Von Dr. Helmut Lange, Hauptreferent a.D. des Deutschen Städtetages

Am 5. September diesen Jahres starb mit 86 Jahren einer der führenden Köpfe der großen, vornehm-
lich kommunalen Kulturreform der 70er Jahre des 20. Jahrhunderts, die zur Erneuerung, ja über-
haupt erst zur Begründung einer Kulturpolitik führte. Die Basis seines Beitrags bildete die Tätigkeit 
im Dezernat für Schule und Kultur der Stadt Bochum von 1970 bis 1990 sowie als Mitglied der ein-
schlägigen Fachausschüsse des Städtetages Nordrhein-Westfalen wie des Deutschen Städtetages in 
diesen Jahren. Er war der Vorsitzende des Kulturausschusses des Städtetages Nordrhein-Westfalen 
von 1979 bis 1990.

In Bochum erwarb er seinen quasi legendären Ruf, vornehmlich durch seine moderne Schulpolitik, 
seine Theaterarbeit sowie sein Engagement für die Moderne in Kunst und Kultur. Beim Abschied aus 
dem Amt wurde ihm die Skulptur „Terminale“ von Richard Serra in Miniaturformat überreicht – in Erin-
nerung an den Skandal, den die von ihm durchgesetzte Aufstellung des Originals vor dem Bochumer 
Hauptbahnhof einst hervorgerufen hatte. Zu seinem Erfolg trug seine Angstfreiheit bei. In der FAZ 
wurde er einmal ein „Kulturprellbock“ genannt.

Gipfel sehen einander, heißt es bei Heinrich Heine. Unter den Gipfeln der Kulturbewegung seiner Zeit 
ragte Richard Erny durch die Klarheit der Sprache heraus. Er kam so gut wie ohne Fremdworte aus 
und ohne jedes Kulturchinesisch. Gelegentlich spürte man das verhaltene Künstlertum, das seinen 
Äußerungen Form und Stil verlieh. Das galt auch für seine Mitmenschlichkeit. Über einen Jüngeren, 
von dem er mit dem Vorwurf, er mache nur das, was ihn engagiere, unter Druck gesetzt wurde, sagte 
er bei passender Gelegenheit, es sei umgekehrt, er engagiere sich an allem, was er mache.

In seinem – hier gekürzt zitierten – Beitrag in der von mir 1992 herausgegebenen Veröffentlichung 
des Deutschen Städtetages „Fünf Jahrzehnte Kommunale Kulturpolitik“ hinterließ er seine Botschaft:

„Die Papiere zur Münchener Hauptversammlung des Deutschen Städtetages 1971 zum Thema ‚Rettet 
unsere Städte jetzt‘, die kurze Rede von Gustav Heinemann, damals Bundespräsident, über ,Bodenei-
gentum und Städtebau‘ (Artikel 14 GG), vor allem aber die grundlegende Rede von Kenneth Galbraith 
über ,Die Zukunft der Städte im modernen Industriesystem – Konzept der Organischen Stadt‘, waren 
für mich die frühen Orientierungspunkte, Wegweiser und Motiva tionsspritzen für meine praktische, 
politische, problembewusste und konfliktfreudige kommunale Kulturarbeit… Eines sage ich jetzt von 
mir – ohne Einschränkungen: Mit großem Fleiß und mit Spaß am Ärger ging ich meiner Arbeit nach …

Weiter schreibt er, er habe die Hälfte der Sitzungen miterlebt, mitbestritten, die Ergebnisse oft mitfor-
muliert … Es zeichnet sich immer deutlicher ab, was Industrie und Wirtschaft wohl schneller sehen 
als die Politik, dass nämlich Kultur nicht nur auf dem Wege zur Mehrheitsfähigkeit flott voranschreitet, 
sondern dass sie auch als Helfer zur Mehrheitsbeschaffung langsam erkannt wird…  Solange die po-
litischen Entscheider dies unberücksichtigt lassen, obwohl sie ,Kultur für Alle‘ fast alle auf den Lippen 
tragen, bleibt dieser Slogan von H. Hoffmann Sprechblase; faktisch ist er bereits zur historischen 
Formel geworden, was die Sparmaßnahmen im Bereich Kultur und Bildung auf allen Ebenen und fast 
allerorten beweisen… Kultur und Politik profitieren in dem Maße voneinander, wie Politiker Kultur als 
Orientierungslinie und Handlungsprinzip, eben als Substanz der Politik (R. von Weizsäcker) begreifen 
und anwenden. Allerdings erweist die Auffassung von Kultur erst dann ihre volle Tragfähigkeit, wenn 
der Inhalt des so verstandenen Kulturbegriffs durch Qualität wesentlich mitbestimmt ist…

Kunst ist Substanz der Kultur. Sie kann hier nur skizzenhaft definiert werden als einerseits das, was 
– wie in anderen Fachgebieten auch – Fachleute dazu machen und andererseits, als die zeitliche 
Vorab-Formulierung von Künftigem; im Sinne Bert Brechts, wonach noch nicht Begriffenes durch 
Kunst begreifbar gemacht wird … Die spannungsvolle und dialektische Einheit von Kultur/Bildung/
Erziehung manifestiert sich in einem meiner Lieblingssätze: Kultur ohne Schule ist schlechthin un-
denkbar – Schule ohne Kultur ist nur eine sublime Form von Barbarei.“

Richard Erny gehörte zu den Männern, auf deren Wort man sich verlassen konnte. Er war ein Solitär.
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Sachverständigenanhörung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2015 
(GFG 2015) und zu weiteren Beschlussanträgen mit GFG-Bezug – 
Stellungnahme des Städtetages Nordrhein-Westfalen

Kurzüberblick: Der Städtetag Nordrhein-
Westfalen informiert über die zum Gesetzent-
wurf zum GFG 2015 abgegebenen Stellung-
nahmen des Städtetages sowie der beiden 
anderen kommunalen Spitzenverbände. 
Diese befassen sich auch mit der Umsetzung 
des FiFo-Gutachtens im GFG 2015 sowie mit 
weiteren Beschlussanträgen zum GFG.

Nach Einschätzung des Städtetags hat der 
Begutachtungsprozess – ebenso wie die 
Urteile des Verfassungsgerichtshofs vom 
6.5.2014 – gezeigt, dass von einer einseitigen 
„Schieflage“ des Finanzausgleichssystems 
zu Lasten kleinerer und ländlicher Kom-
munen keine Rede sei. Die Aktualisierung 
und Novellierung des Finanzausgleichs, die 
sich mit dem GFG 2015 fortsetzt, bewirkt 
u. a. durch die geringe Spreizung der Haupt-
ansatzstaffel (100 % – 148 %) in Teilen deut-
liche Verschiebungen zu Lasten der großen 
und größeren Städte. Es ist demgegenüber 
zu begrüßen, dass der Gesetzentwurf an der 
Dotierung der Teilschlüsselmassen festhält 
und mit einheitlichen normierten Hebesätzen 
bei der Finanzkraftberechnung arbeitet.

Die weiteren Beschlussanträge mit GFG-
Bezug, die auf größere Abschläge bei den 
fiktiven Hebesätzen, auf eine Ausweitung des 
Demographiefaktors sowie auf eine kommu-
nale Mitfinanzierung eines Unwetterfonds 
abzielen, werden vom Städtetag abgelehnt.

Am 24.10.2014 findet im Landtag Nordrhein-
Westfalen die Anhörung zum Gesetzentwurf 
für ein Gemeindefinanzierungsgesetz 2015 
(GFG  2015) statt. Parallel werden mehrere An-
träge der CDU-Fraktion mit GFG-Bezug beraten, 
die auf eine veränderte Ermittlung der fiktiven 
Hebesätze im GFG, einen höheren Demogra-
phiefaktor und die Einrichtung eines paritätisch 
zu finanzierenden Unwetterfonds abzielen.

Auf Basis der bisherigen Beratungen und Zu-
schriften (siehe dazu unsere Rundschreiben 
M 2211 vom 22.9.2014 und M 2202 vom 11.9.2014) 
hat der Städtetag im Vorfeld eine schriftliche 
Stellungnahme abgegeben. Die wesentlichen 
Aspekte können vorläufig wie folgt zusammen-
gefasst werden:

• Der Gesetzentwurf zum GFG 2015 steht am 
Ende eines intensiven Diskussionsprozesses 
über die Gestaltung des nordrhein-westfäli-

schen kommunalen Finanzausgleich und ein 
dazu im Frühjahr 2013 vorgelegtes Gutachten 
des Finanzwissenschaftlichen Forschungsin-
stituts an der Universität zu Köln (FiFo Köln). 
Nachdem das Vorgängergutachten des ifo-
Instituts aus dem Jahr 2008 und seine Umset-
zung in den Gemeindefinanzierungsgesetzen 
2011 und 2012 in Teilen der kommunalen Land-
schaft Kritik hervorgerufen hatten, war das 
FiFo-Gutachten auf Bitten des Landkreistages 
NRW und des Städte- und Gemeindebundes 
NRW in Auftrag gegeben worden, um einige 
Aspekte des kommunalen Finanzausgleichs 
erneut zu untersuchen.

• Auf Basis der dadurch gewonnenen Erkennt-
nisse und der im Winter 2013/2014 dazu ge-
führten Gespräche zwischen den betroffenen 
Ressorts und den kommunalen Spitzenver-
bänden konnte eine weitgehende Verstän-
digung zum Umgang mit den methodischen 
Empfehlungen des FiFo-Gutachtens erreicht 
werden.

• Der Begutachtungsprozess hat – ebenso wie 
Urteile des Verfassungsgerichtshofs vom 
6.5.2014 (siehe dazu unten) – außerdem ge-
zeigt, dass von einer einseitigen „Schieflage“ 
des Finanzausgleichssystems zu Lasten klei-
nerer und ländlicher Kommunen, wie sie vom 
Städte- und Gemeindebund NRW und vom 
Landkreistag NRW in ihrer Stellungnahme wei-
terhin behauptet wird, keine Rede sein kann. 
Die Aktualisierung und Novellierung des Fi-
nanzausgleichs, die sich mit dem GFG 2015 
fortsetzt, bewirkt in Teilen auch erhebliche 
Verschiebungen zu Lasten der großen und 
größeren Städte. Das gilt namentlich für die 
deutlich niedrigere Spreizung der Hauptan-
satzstaffel, die bei 100-148 % und damit deut-
lich unter dem bis zum GFG 2013 erreichten 
Niveau (100-157  %) liegen soll. Das führt zu 
einer Schwächung der Zentren in Nordrhein-
Westfalen, die nicht nur mit teilweise enormen 
Finanzproblemen zu kämpfen haben, sondern 
als Wachstumsträger eine zentrale Bedeutung 
für die wirtschaftliche Entwicklung des ge-
samten Bundeslandes haben. Im GFG 2015 
soll außerdem der vom Städtetag Nordrhein-
Westfalen finanzwissenschaftlich fragwürdige 
Flächenansatz fortgeschrieben und leicht er-
höht werden. Schließlich wird an den sog. 
gemeindlichen Sonderbedarfszuweisungen 
festgehalten, die nach Einschätzung des Städ-
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tetags in die gemeindliche Schlüsselmasse in-
tegriert werden sollten.

• Demgegenüber ist es richtig und zu begrüßen, 
dass der Gesetzentwurf an der Dotierung der 
Teilschlüsselmassen festhält und von einsei-
tigen Umschichtungen zu Lasten der gemeind-
lichen Schlüsselmasse und damit zu Lasten 
insbesondere der schwächeren Kommunen 
absieht. Es ist weiter richtig, dass der Gesetz-
entwurf mit einheitlichen normierten Hebe-
sätzen bei der Finanzkraftberechnung arbeitet. 
Das ist nicht nur systemgerecht, sondern es 
entspricht auch dem Gebot der interkommu-
nalen Gleichbehandlung sowie den Empfeh-
lungen des FiFo-Gutachtens.

• Bei den Diskussionen über die richtige Vertei-
lung der Finanzausgleichsmittel darf schließ-
lich nicht aus dem Blick geraten, dass nur 
diejenigen Mittel verteilt werden können, die 
im Finanzausgleich seitens des Landes be-
reitgestellt werden. Die Konflikte über die rich-
tige Verteilung der Finanzausgleichsmittel sind 
auch deshalb so intensiv, weil der Finanzaus-
gleich insgesamt nicht ausreichend dotiert ist. 
Dem ließe sich durch eine Verbreiterung der 
Verbundgrundlagen (beispielsweise durch Ein-
beziehung eines größeren Anteils des Grund-
erwerbsteueraufkommens) abhelfen. In jedem 
Fall ist eine schrittweise Anhebung der Ver-
bundquote zunächst auf „echte“ 23 % ange-
zeigt.

• Die im Zusammenhang mit dem Sturm „Ela“ 
auf den Weg gebrachten Hilfen für unwetterge-
schädigte Kommunen werden als notwendiger 
und nützlicher Beitrag zur Schadensbehebung 
begrüßt. Da der kommunale Finanzausgleich 
ohnehin schon unzureichend dotiert ist, wird 
eine kommunale Mitfinanzierung eines neu 
einzurichtenden Unwetterfonds aus dem kom-
munalen Finanzausgleich (Befrachtung) abge-
lehnt. Entsprechende Hilfen bedürfen der Fi-
nanzierung aus Bundes- oder Landesmitteln.

• Eine Abfrage in unserer Mitgliedschaft hat 
weiter ergeben, dass gegenwärtig keine Not-
wendigkeit gesehen wird, die Pufferungswir-
kung des Demographiefaktors durch eine Aus-
dehnung auf einen Fünf-Jahres- Zeitraum zu 
verstärken.

• Es wird außerdem ganz überwiegend für eine 
Beibehaltung der bisherigen Systematik der 
Berechnung der (einheitlichen) fiktiven Hebe-
sätze votiert (5 %-Abschlag des gewogenen 
Durchschnitts), auch wenn sich der Städtetag 
Gesprächen über den Aktualisierungsmecha-
nismus auch zukünftig nicht verschließen wird.

• In unserer Mitgliedschaft ist schließlich dis-
kutiert worden, ob eine Aufteilung der ELAG-
Abrechnungsbeträge bei der Berechnung der 
Steuerkraft auf zwei Jahre, d.h. auf das GFG 
2015 und 2016, sinnvoll sein könnte, um die 
Abrechnungsspitzen, die sich aus der gegen-
wärtig vorgesehenen Berücksichtigung der 
ELAG-Abrechnungen 2009-2012 im GFG 2015 
ergeben, zu glätten. Wegen der vorangeschrit-
tenen Haushaltsplanungen und der damit ver-
bundenen Durchbrechung der Referenzperi-
oden hat sich eine Mehrheit unserer Mitglieder 
im Ergebnis aber für eine Beibehaltung der 
im Gesetzentwurf vorgesehenen Berücksich-
tigung der Abrechnungsjahre 2009-2012 im 
GFG 2015 ausgesprochen.

Über den weiteren Beratungsverlauf werden wir 
Sie informieren. Einstweilen bitten wir um Kennt-
nisnahme.

Aus dem Landesverband

Flüchtlingsversorgung: Städte 86/2014
fordern Sofortprogramm des Landes –
Städtetag Nordrhein-Westfalen zur 
Flüchtlingsversorgung: Kapazitäten 
erweitern, Kostenerstattung deutlich 
erhöhen, Investitionshilfen für Unterkünfte

Die Städte in Nordrhein-Westfalen stehen unein-
geschränkt zu ihrer Verantwortung, Menschen 
aus humanitären Gründen aufzunehmen. Der 
Städtetag NRW appelliert gleichzeitig an das 
Land, die Kommunen bei der Unterbringung und 
Versorgung von Asylbewerbern und Flüchtlingen 
finanziell deutlich zu entlasten und die pauscha-
lisierte Kostenerstattung an den aktuellen Bedarf 
anzupassen.

„Immer mehr Menschen suchen in Deutschland 
Zuflucht und müssen untergebracht und versorgt 
werden. Die Städte unternehmen dafür große An-
strengungen, stoßen allerdings auch auf erheb-
liche praktische Probleme. Deshalb brauchen wir 
ein Sofortprogramm des Landes mit rasch wirk-
samen Maßnahmen, um die Asylbewerber und 
Flüchtlinge angemessen zu versorgen“, forderte 
der Vorsitzende des Städtetages Nordrhein-
Westfalen, Oberbürgermeister Peter Jung aus 
Wuppertal, heute nach einer Vorstandssitzung 
des kommunalen Spitzenverbandes.

„Es ist dringend notwendig, dass das Land 
seine Unterbringungskapazitäten in den Erstauf-
nahmeeinrichtungen drastisch erhöht, damit die 
Asylbewerber dort länger bleiben können, zu-
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mindest für drei Monate. So könnte vermieden 
werden, dass Antragsteller mit offensichtlich un-
begründeten Asylbegehren, die absehbar nicht in 
Deutschland bleiben können, auf die Städte ver-
teilt werden“, betonte Jung. Die Städte könnten 
dann zum Teil auf provisorische Unterbringung 
in Turnhallen und Zelten verzichten und besser 
planen. Zudem könnten sie sich stärker auf die 
Betreuung der tatsächlich schutzbedürftigen 
Menschen konzentrieren.

„Die vorhandenen Unterbringungskapazitäten 
der Städte sind schon lange erschöpft. Hier 
sollte ein Förderprogramm des Landes helfen, 
das Investitionen in kommunale Heime und Grup-
penunterkünfte unterstützt, um die ständig stei-
gende Zahl von Asylbewerbern und Flüchtlingen 
unterzubringen“, appellierte der Städtetagsvor-
sitzende. Das Land müsse die Ausgaben der 
Städte für die Unterbringung und Versorgung, für 
die soziale und psychosoziale Betreuung, für den 
Schulbesuch der Kinder, die Jugendhilfeaus-
gaben und die Ausgaben für die gesundheitliche 
Versorgung tragen.

Jung kritisierte die Kostenerstattung durch das 
Land NRW als völlig unzureichend und forderte 
für die Städte eine dem aktuellen Bedarf ange-
messene und kostendeckende Finanzierung: 
„Die Erstattungen des Landes bleiben weit hinter 
den tatsächlichen Kosten der Kommunen zu-
rück. Das Land muss daher die pauschalisierten 
Landeszuweisungen dringend erhöhen und auch 
den Bedarf für die geduldeten Flüchtlinge be-
rücksichtigen. Außerdem müssen die aktuellen 
Flüchtlingszahlen Grundlage für die Berechnung 
sein und nicht völlig veraltete Zahlen.“

Allein in den ersten sieben Monaten dieses 
Jahres haben in NRW rund 23.000 Menschen 
Asyl beantragt, das ist ein Anstieg um mehr als 
60 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Nach dem 
Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW ist die Landes-
erstattung pro Person nicht kostendeckend und 
wird nach der Zahl der Flüchtlinge zum 1. Januar 
des Vorjahres berechnet, also für das laufende 
Jahr zum Stichtag 1.1.2013 und für das kom-
mende Jahr 2015 zum Stichtag 1.1.2014.

Zu höheren Kosten für die Städte kommt es auch 
durch die Umsetzung des Urteils des Bundesver-
fassungsgerichts zum Asylbewerberleistungsge-
setz. Die vom Land überwiesene Sonderzahlung 
reicht zum Ausgleich der Mehrkosten nicht aus 
und muss auf ein kostendeckendes Niveau an-
gehoben werden. „Die Städte dürfen bis zum 
Abschluss des auf Bundesebene laufenden Ge-
setzgebungsverfahrens zur Novelle des Asylbe-
werberleistungsgesetzes nicht auf ihren Kosten 
sitzen bleiben“, forderte Jung.

Nach der Bundesratszustimmung am vergan-
genen Freitag zum Gesetzentwurf der Bundes-
regierung über sichere Herkunftsstaaten sagte 
Jung: „Wir begrüßen, dass der Kompromiss zu-
stande gekommen ist. Die Einstufung der West-
balkanländer als sichere Herkunftsstaaten wird 
es erleichtern, offensichtlich unbegründete Asyl-
begehren schneller zu entscheiden und tatsäch-
lich politisch Verfolgten besser zu helfen.“

Außerdem sei die im Gesetzentwurf enthaltene 
Regelung hilfreich, die Wartefrist zur Arbeitsauf-
nahme für Asylbewerber und Ausländer mit einer 
Duldung von gegenwärtig neun auf drei Monate 
zu verkürzen. Positiv sei außerdem, Asylbewer-
bern einen erleichterten Zugang zu Integrations-
leistungen zu verschaffen, so der Vorsitzende 
des NRW-Städtetages.

Oberbürgermeister Pit Clausen 87/2014
übernimmt stellvertretenden Vorsitz 
im Städtetag NRW

Der Oberbürgermeister der Stadt Bielefeld, Pit 
Clausen, ist neuer stellvertretender Vorsitzender 
des Städtetages Nordrhein-Westfalen. Der Vor-
stand des kommunalen Spitzenverbandes wählte 
Clausen als Nachfolger des früheren Oberbürger-
meisters von Mönchengladbach, Norbert Bude, 
in dieses Amt. Die Wahl von Clausen erfolgte für 
die Zeit bis zur nächsten Mitgliederversammlung 
des Verbandes im Frühjahr 2016.

Pit Clausen ist seit Oktober 2009 Oberbürger-
meister in Bielefeld und im Juni 2014 wieder-
gewählt worden. Er gehört dem Vorstand des 
Städtetages NRW seit Herbst 2009 an. Vorsit-
zender des Städtetages Nordrhein-Westfalen ist 
seit April 2014 der Oberbürgermeister der Stadt 
Wuppertal, Peter Jung, der dieses Amt bereits in 
den Jahren 2010 bis 2012 ausübte.

Städtetag NRW und Städte-  88/2014
und Gemeindebund NRW zur 
Evaluation Stärkungspakt: „Stärkungspakt 
ist richtiger Schritt – Konsolidierungshilfen 
für weitere Kommunen nötig“

Der Städtetag Nordrhein-Westfalen und der 
Städte- und Gemeindebund Nordrhein-West-
falen sehen den heute dem Landtag vorgelegten 
Evaluationsbericht des Landes zum Stärkungs-
pakt als Beleg, dass in den kommunalen Haus-
halten bereits viel bewegt worden ist auf dem 
Weg zum Haushaltsausgleich. Die kommunalen 
Spitzenverbände halten es allerdings für drin-
gend geboten, dass das Land auch für bislang 
nicht am Stärkungspakt teilnehmende Kom-



12

munen Hilfen zur Haushaltskonsolidierung be-
reitstellt, betonten die Hauptgeschäftsführer

Dr. Stephan Articus, Städtetag NRW, und Dr. 
Bernd Jürgen Schneider, Städte- und Gemein-
debund NRW, heute in Düsseldorf: „Der Stär-
kungspakt war und bleibt notwendig. Dennoch 
darf nicht aus dem Blick geraten, dass es auch 
außerhalb der bisherigen Stärkungspakt-Teil-
nehmer nordrhein-westfälische Kommunen in 
ernsthaften Finanznöten gibt. Diese Kommunen 
brauchen ebenfalls Hilfen vom Land und wirklich 
erfolgversprechende Konsolidierungsperspek-
tiven.“

Anders als im Evaluationsbericht niedergelegt, 
halten der Städtetag NRW und der Städte- und 
Gemeindebund NRW es schon jetzt für not-
wendig, dass eine dritte Stufe des Stärkungs-
pakts beschlossen werden muss. Die Kom-
munen außerhalb des Stärkungspakts erhielten 
bisher keine Konsolidierungshilfen aus dem 
Stärkungspaktgesetz, obwohl für sie – jenseits 
der speziellen Haushaltssanierungsplan- und 
Berichtsregeln – dieselben haushaltsrechtlichen 
Maßstäbe gelten. Es besteht schon jetzt das Pro-
blem, dass weitere Kommunen in vergleichbare 
Problemlagen nachrutschen könnten. Um das zu 
verhindern, bedürfe es einer deutlichen Aufsto-
ckung des Hilfsprogramms. Zudem bekräftigten 
die Spitzenverbände ihre Kritik daran, dass der 
Stärkungspakt in erheblichem Umfang von den 
Kommunen selbst finanziert werden muss.

Das positive Zwischenfazit im Evaluationsbericht 
der Landesregierung zu den Wirkungen des 
Stärkungspakts ist nach Auffassung des Städ-
tetages NRW und des Städte- und Gemeinde-
bundes NRW ein aussagekräftiger Beleg dafür, 
dass das 2011 aufgelegte Hilfsprogramm ein 
notwendiger und auch richtiger Schritt war.

„Für die Jahre 2012 und 2013 kann festge-
halten werden, dass fast alle teilnehmenden 
Kommunen die mit der Kommunalaufsicht des 
Landes vereinbarten Zielmarken auch errei-
chen. Es darf aber auch gleichzeitig nicht ver-
schwiegen werden, dass diese Erfolge in den 
betroffenen Städten und Gemeinden mit äußerst 
schmerzhaften Entscheidungen erkauft werden 
müssen, bei denen die kommunale Infrastruktur 
und Umfang und Qualität des Leistungsange-
bots für die Bürgerinnen und Bürger leiden. Bei 
allem Verständnis für die Notwendigkeit eines 
harten Konsolidierungskurses bleibt wichtig – 
ein Kaputtsparen darf es nicht geben“, erklärten 
Articus und Schneider.

Anstelle notwendiger wirtschaftlicher Entwick-
lungsimpulse in den betroffenen Städten und 
Gemeinden zu setzen, könnten sich sonst Prob-

lemlagen verschärfen oder sogar neu geschaffen 
werden.

Kritisch äußerten sich Städtetag NRW und 
Städte- und Gemeindebund NRW zur Belast-
barkeit von Aussagen, die lediglich auf Pla-
nungsdaten der Vergangenheit beruhen. Wie 
gravierend entsprechende Planungsrisiken sein 
könnten, zeige sich beispielsweise an den Aus-
wirkungen der Energiewende bei den Energiever-
sorgungsunternehmen, die direkt oder mittelbar 
in den kommunalen Haushalten und damit in den 
Haushaltssanierungsplänen spürbar werden.

Auch der Tarifabschluss im öffentlichen Dienst 
vom Frühjahr 2014 sei in dieser Höhe in der Regel 
nicht in den alten Plänen vorgesehen gewesen 
und die vorgesehene rückwirkende Anpassung 
der Beamtengehälter werde die kommunalen 
Haushalte ebenfalls belasten. Schließlich sei der 
Anstieg der Asylbewerberzahlen zu nennen, der 
die nordrhein-westfälischen Kommunen nicht 
zuletzt wegen einer unzureichenden Kosten-
erstattung vor erhebliche finanzielle Probleme 
stelle.

Des Weiteren bemängelten Städtetag NRW und 
Städte- und Gemeindebund NRW, dass der Eva-
luierungsbericht keine handfesten Informationen 
zur Frage enthalte, in welchem Umfang die Kreise 
und die Landschaftsverbände in die Haushalts-
konsolidierung eingebunden würden. So würden 
beispielsweise im kreisangehörigen Bereich viele 
Aufgaben von den Kreisen wahrgenommen und 
per Kreisumlage finanziert.

Gerade die kreisangehörigen Kommunen be-
fürchteten daher, dass sie ohne strikten Spar-
kurs der Umlageverbände und angesichts be-
grenzter eigener Konsolidierungsmöglichkeiten 
zur überproportionalen Erhöhung der Grund- 
und Gewerbesteuer gezwungen sind. Hier lasse 
der Bericht, der mit Durchschnittswerten aller 
Kommunen der ersten Stufe des Stärkungs-
pakts arbeite, die notwendige Differenziertheit 
vermissen.

Umwelt, Wirtschaft, Brand- und 
Katastrophenschutz

Städtische Wasserinfrastrukturen 89/2014
nachhaltig (um)gestalten – Innovative 
Ansätze und Lösungen für aktuelle 
Herausforderungen

Terminhinweis: Difu-Seminar, 6. – 7. November 
2014 in Berlin
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Die Infrastrukturen der Wasserversorgung und 
Stadtentwässerung sind in jüngerer Zeit ver-
stärkt ins öffentliche Bewusstsein gerückt. Aus-
schlaggebend hierfür sind Veränderungen wich-
tiger Rahmenbedingungen. Die Auswirkungen 
aktueller Bevölkerungsentwicklungen sowie ver-
änderte Niederschläge durch den Klimawandel 
erfordern mancherorts erhebliche Anpassungen 
von Netzen und Anlagen. Steigende Preise für 
Energie und Rohstoffe schlagen sich auf die 
ohnehin schon in den Schlagzeilen stehenden 
Wasser- und Abwasserpreise nieder. Und nicht 
zuletzt stehen Investitionsbedarfe bei der was-
serwirtschaftlichen Infrastruktur im Kontrast zu 
den enger werdenden Finanzierungsspielräumen 
der öffentlichen Hand. Mit diesem Wandel verän-
dern sich die Anforderungen und Zielsetzungen 
der Siedlungswasserwirtschaft. Neben dem Ge-
sundheits-, Hochwasser- und Umweltschutz tritt 
immer stärker die Erwartung eines sparsamen 
Umgangs mit Energie und Ressourcen in den 
Vordergrund. Flexible, kostengünstige und ro-
buste Lösungen werden gefordert.

Vor diesem Hintergrund haben in den letzten 
Jahren intelligente Systemlösungen und Bewirt-
schaftungskonzepte im Bereich der Siedlungs-
wasserwirtschaft zunehmend an Aufmerksam-
keit gewonnen. Der differenzierte Gebrauch von 
Wasser unterschiedlicher Herkunft und Qualität, 
die energie- und ressourceneffiziente Entsor-
gung von Abwasser, die Erschließung der Po-
tenziale des Abwassers für die städtische Ener-
gieversorgung sowie die Bewirtschaftung von 
Regenwasser und die Integration von Regen-
wassermanagement und Stadt- und Regional-
entwicklung stehen dabei im Fokus.

Im Seminar wird ein Überblick über die aktuellen 
Entwicklungen gegeben. Konzepte des Umbaus 
und Fallbeispiele innovativer Infrastrukturent-
wicklung werden vorgestellt:

 – Aktuelle Herausforderungen der Siedlungs-
wasserwirtschaft

 – Leitbilder zur Zukunft der Siedlungswasser-
wirtschaft

 – Möglichkeiten zur Steigerung der Energie- und 
Ressourceneffizienz

 – Konzepte und Umsetzung energie- und res-
sourcensparender Infrastruktur

 – Integrierte Stadt-, Infrastruktur- und Gebäud-
eplanung

 – Regenwassermanagement

Leitung: Dr.-Ing. Darla Nickel und Dipl.-Sozial-
ökonom/Dipl.-Volkswirt Jens Libbe, Deutsches 
Institut für Urbanistik

Programm mit Detailinfos/Konditionen: www.
difu.de/veranstaltungen/2014-11-06/staedti-
sche-wasserinfrastrukturen-nachhaltig-umge-
stalten.html
Teilnehmerkreis: Führungs- und Fachpersonal 
aus den Bereichen Stadtentwicklung, Bauleitpla-
nung, und Umwelt, Entscheidungsträger aus Un-
ternehmen und Betrieben der Wasserversorgung 
und Abwasserentsorgung sowie Ratsmitglieder
Veranstalter: Deutsches Institut für Urbanistik 
gGmbH (Difu)
Veranstaltungsort: Deutsches Institut für Urba-
nistik (Difu), Zimmerstr. 13-15, 10969 Berlin
Ansprechpartnerin/Anmeldung: Bettina Leute, 
Tel.: 030/39001-148, Fax.: 030/39001-268, E-
Mail: leute@difu.de

Bildung, Kultur, Sport und 
Gleichstellung

Neue Broschüre: „Auf dem Weg 90/2014
zum Kinder- und Jugendkulturland 
Nordrhein-Westfalen“

Das Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, 
Kultur und Sport des Landes Nordrhein-West-
falen hat die Broschüre „Auf dem Weg zum 
Kinder- und Jugendkulturland Nordrhein-West-
falen“ veröffentlicht. Die Publikation bietet einen 
umfassenden Überblick über die Programme, 
Projekte, Initiativen und Aktivitäten des Landes 
Nordrhein-Westfalen im Bereich der kulturellen 
Bildung.

Zudem beinhaltet sie die Dokumentation von drei 
Vorträgen der Fachtagung „Auf dem Weg zum 
Kinder- und Jugendkulturland“ von Herrn Klaus 
Hebborn, Herrn Prof. Thomas Coelen und Herrn 
Prof. Johannes Billstein, die am 12. März 2014 in 
der Akademie Remscheid gehalten wurden.

Die Druckfassung der Broschüre kann im Internet 
bestellt werden unter www.mfkjks.nrw.de/pub-
likationen oder telefonisch unter 01803/100110. 
Die Veröffentlichungsnummer lautet 2062.

Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, 
Verkehr

Neues Fortbildungsangebot zur 91/2014
Radverkehrsförderung in Kommunen

Die Fahrradakademie am Deutschen Institut für 
Urbanistik (Difu) bietet künftig auch Webinare an.
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Fahrradfahren ist nicht nur „in“ sondern auch ge-
sund. Viele Kommunen fördern den Radverkehr 
durch vielfältige Maßnahmen. Seit 2007 bietet 
die Fahrradakademie am Difu bereits Fortbil-
dungen für Akteure aus Verwaltung und Politik, 
in Verbänden und Planungsbüros sowie der Po-
lizei an. Sie dienen der Weiterbildung, Informa-
tion und Vernetzung.

Die Fahrradakademie vermittelt gute Beispiele 
und erprobtes Handwerkszeug für Einsteiger und 
Fortgeschrittene und zu allen Themen der Rad-
verkehrsförderung in Seminaren, Workshops, 
Exkursionen und weiteren Veranstaltungen.

Künftig können sich Akteure der Radverkehrs-
förderung auch online fortbilden: Das spart Ar-
beitszeit und schont das Reisebudget. Am 23. 
Oktober startet bereits das erste Webinar. Die 
Webinare der Fahrradakademie sind einstündige 
Live-Veranstaltungen im Internet, an denen man 
vom Arbeitsplatz oder von Zuhause teilnehmen 
kann. Wie bei einer Präsenzveranstaltung gibt 
es eingangs einen Vortrag, nach dem die Mög-
lichkeit besteht, Fragen zu stellen und mit der 
Teilnehmergruppe und dem Referenten online zu 
diskutieren.

Die ersten drei Termine stehen bereits fest:

 – 23. Oktober 2014, 14 bis 15 Uhr: Beteiligungs- 
und Kooperationsformen in der Radverkehrspla-
nung, Referentin Juliane Krause, plan & rat Büro 
für kommunale Planung und Beratung

 – 12. November 2014, 14 bis 15 Uhr: Netzpla-
nung – von der systematischen Planung bis zur 
Realisierung, Referent: Dr. Ralf Kaulen, Stadt- 
und Verkehrsplanungsbüro Kaulen

 – 12. Dezember 2014, 10.30 bis 11.30 Uhr: Qua-
litätssicherung im Radtourismus, Referentin An-
drea Tiffe, Radschlag Büro für Tourismus und 
Radverkehr)

Die Teilnahmegebühr für ein Webinar beträgt 
20,– Euro. Die Teilnehmerzahl pro Veranstaltung 
ist auf 20 Personen begrenzt. Alle weiteren In-
formationen zu den Terminen, Themen und zur 
Anmeldung sind auf folgender Webseite veröf-
fentlicht: www.fahrradakademie.de/e-learning/
Technische Voraussetzungen, um an einem 
 Webinar teilnehmen zu können:

• aktueller Internetbrowser

• ·aktuelle Version des Adobe Flash Players

• stabile Internetverbindung

• Lautsprecher bzw. Headset

Weitere Informationen: Anett Hübner, E-Mail: 
huebner@difu.de, Telefon: 030/39001-173, www.
difu.de/veranstaltungen/fahrradakademie

Recht und Verwaltung

Neufassung des Runderlasses 92/2014
des MIK „Verhütung und Bekämpfung
von Korruption in der öffentlichen 
Verwaltung“

Nachdem das novellierte Korruptionsbekämp-
fungsgesetz am 31. Dezember 2013 in Kraft 
getreten ist, wurde dem hieraus resultierenden 
Anpassungsbedarf für den im Betreff genannten 
Runderlass „Verhütung und Bekämpfung von 
Korruption in der öffentlichen Verwaltung“ im 
Rahmen der Neufassung Rechnung getragen.

Das Ministerium für Inneres und Kommunales 
hat uns darüber in Kenntnis gesetzt, dass diese 
Neufassung am 5. September 2014 veröffentlicht 
wurde. Der neu gefasste Runderlass enthält vor 
allem eine Aktualisierung von Rechtsgrundlagen, 
die Ergänzung relevanter Straftatbestände, re-
daktionelle Klarstellungen und Anpassungen an 
das novellierte Korruptionsbekämpfungsgesetz 
und Erläuterungen zu Rechtsbegriffen.

Auf die unter Ziffer 5 des Runderlasses normierte 
Anwendungsempfehlung für die Gemeinden und 
Gemeindeverbände und die ihnen zugeordneten 
Bereiche weisen wir hin. Den Runderlass finden 
Sie als Download im Extranet unter der Rubrik 
Recht und Verwaltung. Wir bitten um Kenntnis-
nahme.

Personal und Organisation

Geänderte Verordnung über 93/2014
Ausbildung und Prüfung für 
Laufbahn mittlerer allgemeiner 
Verwaltungsdienst in Gemeinden

Die geänderte Verordnung über die Ausbil-
dung und Prüfung für die Laufbahn des mitt-
leren allgemeinen Verwaltungsdienstes in den 
Gemeinden und den Gemeindeverbänden des 
Landes Nordrhein-Westfalen (VAPmD-Gem) ist 
im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land 
Nordrhein-Westfalen Nr. 26 vom 26. September 
2014 veröffentlicht.
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Rechtsprechung in Nordrhein-Westfalen

Vergnügungssteuer – sog. Sexsteuer

Die doppelte Belastung desselben Steuerguts 
durch verschiedene Steuergegenstände ist 
grundsätzlich zulässig (hier des Aufwands des 
sich sexuell Vergnügenden mit einer vom Bor-
dellbetreiber und von der Prostituierten erho-
benen Aufwandsteuer).

Es ist angesichts der Schwierigkeiten, im Be-
reich sexuellen Vergnügens den individuellen, 
wirklichen Vergnügungsaufwand verwaltungs-
praktikabel festzustellen, nicht erkennbar, dass 
die pauschale Besteuerung des Aufwands bei 
der Prostituierten mit 6 Euro je Arbeitstag auf 
einem unzulässigen Wahrscheinlichkeitsmaß-
stab beruht.

Das Prostitutionsgesetz steht einer solchen Be-
steuerung nicht entgegen.

OVG NRW, Beschluss vom 9.9.2014 – 14 A 
662/14 –

Zum Sachverhalt:

Die Klägerin arbeitet in einem sich als „Saunaclub“ 
bezeichnenden Etablissement als Prostituierte. Der 
Betreiber verlangt als Eintrittsgeld von den Kunden 
25 Euro, die Prostituierten erhalten für ihre sexu-
ellen Dienstleistungen ein Entgelt unmittelbar von 
den Kunden. Nach der Satzung der beklagten Stadt 
sind sowohl der Betreiber der Einrichtung vergnü-
gungssteuerpflichtig (sog. Sexsteuer), und zwar nach 
einem Flächenmaßstab, als auch die Prostituierten, 
diese in Höhe von 6 Euro je Arbeitstag. Die Klägerin 
wurde mit dem angefochtenen Steuerbescheid zu 
einer „Sexsteuer“ herangezogen. Nach der dagegen 
erhobenen, erstinstanzlich erfolglosen Anfechtungs-
klage hat das OVG den Antrag auf Zulassung der 
Berufung abgelehnt.

Aus den Gründen:

Ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils des 
VG (§ 124 Abs. 2 Nr. 1 VwGO) bestehen aus den in 
der Antragsbegründung aufgeführten Gründen nicht. 
Kein tragender Rechtssatz und keine erhebliche 
Tatsachenfeststellung des angegriffenen Urteils ist 
mit schlüssigen Gegenargumenten in Frage gestellt 
worden.

Solche Zweifel werden nicht mit dem Einwand be-
gründet, dass eine unzulässige Doppelbesteuerung 
vorliege, weil wie die Klägerin moniert die Prosti-
tuierte beide Steuertatbestände erfülle und somit 
doppelt steuerpflichtig sei, obwohl es um den glei-
chen Lebenssachverhalt gehe. Dieser Einwand greift 

schon deshalb nicht durch, weil die Prostituierte re-
gelmäßig nur einen Steuertatbestand erfüllt. In §  1 
der Vergnügungssteuersatzung ist der Steuergegen-
stand beschrieben. Dort heißt es:

„Der Besteuerung unterliegen die im Gebiet der 
Stadt D. veranstalteten nachfolgenden Vergnü-
gungen (Veranstaltungen):
1. die gezielte Einräumung der Gelegenheit zu se-
xuellen Vergnügungen in Bordellen, Bars, Sauna-, 
FKK- und Swingerclubs sowie ähnlichen Einrich-
tungen;
2. das Angebot sexueller Handlungen gegen Ent-
gelt in den in Nummer (Nr.) 1 genannten Einrich-
tungen sowie in Beherbergungsbetrieben, Privat-
wohnungen, Wohnwagen und Kraftfahrzeugen 
oder an sonstigen Orten.“

Steuerpflichtiger ist nach § 2 Abs. 1 der Satzung der 
Unternehmer der Veranstaltung (Veranstalter). Aus 
dem Sinnzusammenhang der Tatbestände ergibt 
sich, dass Steuerpflichtiger des Tatbestandes des 
§  1 Nr. 1 der Satzung der Betreiber einer der dort 
genannten Einrichtungen ist, nicht aber die Prostitu-
ierte, die in einer solchen Einrichtung sexuelle Hand-
lungen gegen Entgelt anbietet. Denn der Tatbestand 
der Nr. 1 bezieht sich in Abgrenzung zum Angebot 
sexueller Handlungen gegen Entgelt in Nr. 2 auf die 
gezielte Einräumung der Gelegenheit zu sexuellen 
Vergnügungen durch Bereitstellung von entspre-
chenden Einrichtungen. Die Prostituierte ist allein 
Unternehmerin der Veranstaltung „Angebot sexu-
eller Dienstleistungen gegen Entgelt“. Eine doppelte 
Steuerpflicht derselben Person fällt nur an, wenn die 
Prostituierte sexuelle Handlungen gegen Entgelt in 
einer von ihr betriebenen Einrichtung nach § 1 Nr. 1 
der Satzung anbietet.

Angesichts dessen legt die Klägerin nicht dar, 
warum gegen eine solche Steuerpflicht für ver-
schiedene Steuergegenstände Bedenken bestehen 
sollen. Richtig ist, dass Steuergut immer nur der 
Konsumaufwand, also der vom Steuerträger, dem 
sich sexuell Vergnügenden, aufgewandte Betrag zur 
Erlangung des Vergnügens, ist. Demgegenüber ist 
Steuergegenstand (Steuerobjekt) das Steuergut mit 
dem Inhalt und Umfang der Tatbestandsverwirkli-
chung (Vgl. OVG NRW, Beschluss vom 21.8.2012 14 
A 1532/12, NRWE, Rn. 10).

Ob es sich tatsächlich  wie hier mit dem Eintritt für 
die Einrichtung einerseits und dem Entgelt für die 
Prostituierte andererseits  um verschiedene Auf-
wandsströme handelt, ist unerheblich. So kann der 
Aufwand des Steuerträgers etwa bei einem Bordell 
in Form eines sog. Laufhauses allein in dem an die 
Prostituierte gezahlten Entgelt liegen, obwohl bei der 
hier vorliegenden Satzungsgestaltung sowohl der 
Bordellbetreiber als auch die Prostituierte nach den 
für sie geltenden Steuertatbeständen steuerpflichtig 
sind. Die Klägerin legt aber nicht dar, warum eine 
Doppelbelastung desselben Steuerguts durch ver-
schiedene Steuergegenstände unzulässig sein soll 
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(Vgl. zu Beispielen für eine solche Doppelbelastung 
OVG NRW, Beschluss vom 21.8.2012 14 A 1532/12, 
NRWE, Rn. 13 ff.; zur Terminologie vgl. Seer, in: 
Tipke/Lang, Steuerrecht, 21. Aufl., § 6 Rn. 54 ff.).

Wenn die Klägerin in Abrede stellt, dass es einen 
höheren Vergnügungsaufwand im Falle der Ver-
wirklichung beider Tatbestände gebe, der es recht-
fertigen könnte, eine doppelte Steuer zu erheben, 
so begründet dies keine ernstlichen Zweifel an der 
Richtigkeit des Urteils. Der Gleichheitssatz des Art. 
3 Abs. 1 GG bedeutet für den Normgeber die all-
gemeine Weisung, Gleiches gleich und Ungleiches 
seiner Eigenart entsprechend verschieden zu behan-
deln. Dies gilt nicht ausnahmslos, sondern nur, wenn 
die Gleichheit oder Ungleichheit der Sachverhalte so 
bedeutsam sind, dass ihre Beachtung unter Gerech-
tigkeitsgesichtspunkten geboten erscheint. Dabei 
ist dem Normgeber weitgehende Gestaltungsfreiheit 
zuzugestehen. Dies gilt auch für die das Steuerrecht 
beherrschende Ausprägung des Artikels 3 Abs. 1 
GG als Grundsatz der Steuergerechtigkeit. Durch-
brechungen des Gleichheitssatzes durch Typisie-
rungen und Pauschalierungen können insbesondere 
bei der Regelung von Massenerscheinungen durch 
Erwägungen der Verwaltungsvereinfachung und 
Praktikabilität gerechtfertigt sein, solange die durch 
jede typisierende Regelung entstehende Ungerech-
tigkeit noch in einem angemessenen Verhältnis zu 
den steuerliche Vorteilen der Typisierung steht. Die 
mit der Typisierungsbefugnis einhergehende Gestal-
tungsfreiheit muss der Normgeber allerdings sach-
gerecht ausüben. Eine von der Norm vorgenommene 
ungleiche Behandlung muss sich im Hinblick auf die 
Eigenart des zu regelenden Sachbereichs auf einen 
vernünftigen oder sonst wie einleuchtenden Grund 
zurückführen lassen. Was dabei in Anwendung des 
Gleichheitssatzes sachlich vertretbar oder sach-
fremd ist, lässt sich nicht allgemein und abstrakt 
feststellen, sondern nur in Bezug auf die Eigenart 
des konkreten Sachbereichs, der geregelt wird (Vgl. 
BVerwG, Urteil vom 19.1.2000 11 C 8.99, BVerwGE 
110, 265 (272)).

Ein solcher sachlicher Grund, bei Erfüllung beider 
Steuertatbestände jeweils die Steuer zu erheben, 
liegt entgegen der Meinung der Klägerin vor. Sie ver-
kennt, dass der Steuerträger bei doppelter Tatbe-
standsverwirklichung mit dem Konsumaufwand mehr 
„erkauft“, nämlich die sexuellen Handlungen gegen 
Entgelt und die Bereitstellung der Einrichtung zur 
gezielten Einräumung der Gelegenheit zu sexuellen 
Vergnügungen. Dass dies bei typisierender Betrach-
tung einen höheren Konsumaufwand nach sich zieht 
als die Konstellation der isolierten Verwirklichung 
des Tatbestandes des § 1 Nr. 2 der Satzung im Falle 
eines Geschäfts nur mit einer Prostituierten ohne 
gleichzeitige Inanspruchnahme einer der gezielten 
Einräumung der Gelegenheit zu sexuellen Vergnü-
gungen dienenden Einrichtung, darf der Normgeber 
annehmen. Die tatsächliche Entgeltpraxis im vorlie-
genden Fall orientiert sich sogar an diesem Mehrauf-
wand, ohne dass dem steuerrechtliche Bedeutung 
zukäme: Der Kunde zahlt für die Bereitstellung der 
Einrichtung ein Eintrittsgeld an den Betreiber und für 
die sexuellen Handlungen einen Preis an die Prosti-
tuierte.

Auch soweit die Klägerin den Pauschalsteuersatz 
von 6 Euro pro Tag rügt, werden keine ernstlichen 
Zweifel an der Richtigkeit des Urteils geweckt. 
Richtig ist, dass der Maßstab nicht unmittelbar an 
das eigentliche Steuergut, den Konsumaufwand 
des sich sexuell Vergnügenden, anknüpft. Dieser 
individuelle, wirkliche Vergnügungsaufwand ist der 
sachgerechteste Maßstab für die Vergnügungs-
steuer. Der Normgeber ist indessen von Verfassungs 
wegen nicht auf einen derartigen Wirklichkeitsmaß-
stab beschränkt. Der weitgehenden Gestaltungsfrei-
heit, die der Normgeber bei der Erschließung einer 
Steuerquelle in Form des Vergnügungsaufwands 
des Einzelnen gerade auch bei der Wahl des Be-
steuerungsmaßstabs hat, wird durch Art. 3 Abs. 1 
GG erst dort eine Grenze gesetzt, wo eine gleiche 
oder ungleiche Behandlung von Sachverhalten nicht 
mehr mit einer am Gerechtigkeitsgedanken orien-
tierten Betrachtungsweise vereinbar ist, wo also ein 
einleuchtender Grund für die Gleichbehandlung oder 
Ungleichbehandlung fehlt und diese daher willkürlich 
wäre. Die Gerichte haben nur die Einhaltung dieser 
äußersten Grenzen nachzuprüfen, nicht aber, ob der 
Normgeber im Einzelfall die jeweils zweckmäßigste, 
vernünftigste oder gerechteste Lösung gefunden 
hat. Wählt der Normgeber im Vergnügungssteuer-
recht statt des Wirklichkeitsmaßstabs einen anderen 
(Ersatz- oder Wahrscheinlichkeits-) Maßstab, so 
ist er allerdings auf einen solchen beschränkt, der 
einen bestimmten Vergnügungsaufwand wenigs-
tens wahrscheinlich macht, weil ein anderer Maß-
stab dem Wesen der Vergnügungsteuer fremd, also 
nicht sachgerecht und deshalb mit dem Grundsatz 
der Belastungsgleichheit nicht zu vereinbaren wäre. 
Der Rechtfertigungsbedarf für die Wahl eines Ersatz-
maßstabs wird dabei umso höher, je weiter sich der 
im Einzelfall gewählte Maßstab von dem eigentlichen 
Belastungsgrund entfernt. Jedenfalls muss der Er-
satzmaßstab einen zumindest lockeren Bezug zu 
dem Vergnügungsaufwand des sich Vergnügenden 
aufweisen, der die Erfassung seines Vergnügungs-
aufwands wenigstens wahrscheinlich macht. Denn 
der Ersatzmaßstab nutzt den gesetzgeberischen 
Spielraum in Bezug auf die Realitätsnähe der Steu-
erbemessung, dieser Spielraum entbindet aber nicht 
von der notwendigen inhaltlichen Ausrichtung der 
Steuer am Belastungsgrund (Vgl. BVerfG, Beschluss 
vom 4.2.2009  1 BvL 8/05, BVerfGE 123, 1 (20 f.); 
BVerwG, Urteil vom 10.12.2009 9 C 12.08, BVerwGE 
135, 367 (Rn. 22)).

In diesem Rahmen ist auch eine pauschalierte Er-
fassung eines tatsächlichen Aufwands grundsätzlich 
zulässig (Vgl. BVerfG, Beschluss vom 11.11.1998  2 
BvL 10/95, BVerfGE 99, 280 (290)).

Von diesen Grundsätzen ausgehend weckt der Zu-
lassungsantrag keine ernstlichen Zweifel an der Auf-
fassung des Verwaltungsgerichts, es sei rechtmäßig, 
das hier in Rede stehende Steuergut, also den wirk-
lichen Vergnügungsaufwand der sich vergnügenden 
Kunden, bei der Prostituierten pauschal mit 6 Euro 
pro Veranstaltungstag zu besteuern und damit nicht 
nach dem an die Prostituierte oder einen Dritten, 
etwa den Einrichtungsbetreiber, gezahlten Entgelt. 
Damit wird ein Wahrscheinlichkeitsmaßstab gewählt, 
der wegen der Zeitabhängigkeit einen jedenfalls lo-
ckeren Bezug zum Vergnügungsaufwand aufweist, 
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denn es ist realistisch, dass der wirklich angefallene 
Vergnügungsaufwand umso höher ist, je länger die 
Prostituierte ihrer Tätigkeit nachgeht. Dabei han-
delt es sich zwar um einen sehr pauschalen Wahr-
scheinlichkeitsmaßstab (Vgl. OVG  NRW, Urteil vom 
11.12.2013 14 A 1948/13, NRWE, Rn. 67 ff.).

Die Klägerin legt jedoch nicht dar, dass es ange-
sichts der Schwierigkeiten, im Bereich sexuellen Ver-
gnügens den individuellen, wirklichen Vergnügungs-
aufwand verwaltungspraktikabel festzustellen, einen 
das Steuergut besser abbildenden verwaltungsprak-
tikablen Maßstab gibt (Vgl. VGH Bad.-Württ., Urteil 
vom 23.2.2011 2 S 196/10, KStZ 2011, 231 (233)).

Wenn somit gegen den nur nach Zeit differenzie-
renden Maßstab keine durchgreifenden Einwände 
erhoben werden, vermag der Umstand, dass eine 
Steuerpflicht entstehen kann, obwohl keinerlei Ver-
gnügungsaufwand getätigt wurde, wenn nämlich 
das Angebot sexueller Handlungen gegen Entgelt im 
Bemessungszeitraum nicht angenommen wurde, die 
Zulässigkeit des Maßstabs nicht in Frage zu stellen. 
Es liegt im Wesen des allein zeitbezogenen Maß-
stabs, dass der wirkliche Vergnügungsaufwand im 
Einzelfall keine Rolle spielt.

Auch die von der Klägerin problematisierte Abwälz-
barkeit hindert einen solchen Maßstab nicht. Eine 
indirekt erhobene Aufwandsteuer wie die hier vor-
liegende Sexsteuer muss abwälzbar sein. Bei der 
Klägerin als Veranstalterin des Vergnügens wird die 
Steuer nur zur Vereinfachung erhoben. Im Ergebnis 
soll sie den Kunden, den Steuerträger, treffen. Die 
Steuer muss daher auf ihn abwälzbar sein. Sie soll 
nicht an demjenigen „hängen bleiben“, der das steu-
erpflichtige Vergnügen zum Zwecke der Gewinner-
zielung anbietet, sondern aus denjenigen Aufwen-
dungen gedeckt werden, die die Kunden für ihr 
sexuelles Vergnügen aufbringen. Hierfür genügt die 
Möglichkeit einer kalkulatorischen Überwälzung in 
dem Sinne, dass der Steuerpflichtige den von ihm 
gezahlten Betrag in die Kalkulation seiner Selbst-
kosten einsetzen und hiernach die zur Aufrechterhal-
tung der Wirtschaftlichkeit seine beruflichen Tätigkeit 
geeigneten Maßnahmen Preiserhöhung, Umsatzstei-
gerung oder Senkung der sonstigen Kosten  treffen 
kann. Die rechtliche Gewähr, dass er den von ihm 
entrichteten Betrag immer von demjenigen erhält, 
der nach der Konzeption des Gesetzgebers letztlich 
die Steuer tragen soll, muss dem Steuerschuldner 
nicht geboten werden. Es reicht aus, wenn die 
Steuer auf eine Überwälzung der Steuerlast vom 
Steuerschuldner auf den Steuerträger angelegt ist, 
auch wenn die Überwälzung nicht in jedem Einzel-
fall gelingt (Vgl. BVerfG, Beschluss vom 4.2.2009 – 1 
BvL 8/05, BVerfGE 123, 1 (22 f.); BVerwG, Urteil vom 
10.12.2009 9 C 12.08, BVerwGE 135, 367 (Rn. 28)).

Es kann keinen Zweifel geben, dass die von der 
Klägerin erhobene Sexsteuer in diesem Sinne auf 
ihre Kunden abwälzbar ist. Die Klägerin weiß, wel-
cher Steuerbetrag pro Arbeitstag anfällt. Sie kann 
so die anfallende Steuer bei der Preisgestaltung 
gegenüber ihren Kunden oder der sonstigen Ausge-
staltung ihrer beruflichen Tätigkeit berücksichtigen, 
etwa bei einem vom Einrichtungsbetreiber an sie 
zu zahlenden Entgelt, das dieser bei seiner Preis-
gestaltung gegenüber den Kunden berücksichtigt. 

Fehl geht der Einwand der Klägerin, sie schulde der 
Beklagten keine Mehrarbeit zur Erwirtschaftung der 
Steuer an anderen Tagen, wenn eine Steuerpflicht für 
einen Tag entstanden sei, ohne dass ein Kunde ihr 
Angebot angenommen habe. Die Klägerin schuldet 
der Beklagten die Abwälzung der Steuer nicht. Sie 
ist allein in ihrem Interesse gehalten, die sie treffende 
indirekte Steuer letztlich auf den Steuerträger abzu-
wälzen.

Schließlich kann aus den Regelungen des Prostituti-
onsgesetzes kein Verbot der hier in Rede stehenden 
Steuererhebung gefolgert werden. Der Grundsatz 
der Widerspruchsfreiheit der Rechtsordnung ver-
langt, dass bei der Ausübung einer Normsetzungs-
kompetenz konzeptionelle Entscheidungen eines 
anderen Normgebers, die er im Rahmen seiner 
Kompetenz getroffen hat, nicht verfälscht werden, 
namentlich dürfen den Normadressaten nicht ge-
genläufige Regelungen erreichen, die die Rechts-
ordnung widersprüchlich machen (Vgl. BVerfG, Urteil 
vom 27.10.1998 1 BvR 2306/96 u. a., BVerfGE 98, 265 
(301)).

Dem Prostitutionsgesetz kann zur Ausübung der 
Steuernormsetzungskompetenz allenfalls ent-
nommen werden, dass eine Besteuerung nicht dazu 
führen darf, dass die betroffenen Berufsangehö-
rigen in aller Regel und nicht nur in Ausnahmefällen 
wirtschaftlich nicht mehr in der Lage wären, den 
gewählten Beruf ganz oder teilweise zur Grundlage 
ihrer Lebensführung zu machen. Dafür ist nichts vor-
getragen.

Feststellung der Zulässigkeit eines Bürger-
begehrens

Im Wege der einstweiligen Anordnung ist die Ver-
pflichtung zur Feststellung der Zulässigkeit eines 
Bürgerbegehrens nur zu bejahen, wenn dessen 
Zulässigkeit überwiegend wahrscheinlich und 
eine gegenteilige Entscheidung im Hauptsache-
verfahren praktisch ausgeschlossen ist.

Ein Bürgerbegehren ist unzulässig, wenn seine 
Begründung in Bezug auf eine wesentliche Tat-
sache unrichtig ist. Dabei kommt es auf den 
Grund der unrichtigen Sachdarstellung nicht an.

Für die Abgrenzung zwischen Tatsachenbehaup-
tungen und bloßen Wertungen ist der objektive 
Sinn einer Äußerung maßgeblich.

OVG NRW, Beschluss vom 30.5.2014 – 15 B 
522/14 –

Zum Sachverhalt:

Die Beteiligten stritten um die Zulässigkeit des von 
den Antragstellern vertretenen Bürgerbegehrens 
„Wir wollen bleiben“. Das Bürgerbegehren wendet 
sich gegen den Umzug und die Schließung von 
Grundschulen. Die Antragsgegnerin beabsichtigt mit 
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den vom Rat beschlossen Maßnahmen insbesondere 
eine Verbesserung des städtischen Haushalts. Dem-
gegenüber heißt es in der Begründung des Bürger-
begehrens, der Ratsbeschluss trage nicht zur Haus-
haltskonsolidierung bei. Das VG lehnte den auf die 
Zulässigerklärung des Bürgerbegehrens gerichteten 
Eilantrag ab. Die hiergegen erhobene Beschwerde 
blieb vor dem OVG ohne Erfolg.

Aus den Gründen:

Die zulässige Beschwerde der Antragsteller ist unbe-
gründet. Die in der Beschwerdebegründung darge-
legten Gründe, auf deren Prüfung der Senat gemäß 
§ 146 Abs. 4 Satz 6 VwGO beschränkt ist, gebieten 
keine Änderung der angefochtenen Entscheidung.

Im Hinblick auf das Ziel einstweiliger Anordnungen, 
grundsätzlich nur vorläufige Regelungen zu treffen, 
sind an die Glaubhaftmachung von Anordnungs-
grund und Anordnungsanspruch erhöhte Anforde-
rungen zu stellen, wenn das Antragsbegehren – wie 
hier – auf die Vorwegnahme der Hauptsache zielt. 
Hierbei ist auch zu berücksichtigen, dass ein für zu-
lässig erklärtes Bürgerbegehren gemäß § 26 Abs. 6 
Satz 6 GO NRW Sperrwirkung entfaltet, d. h. dem 
Begehren entgegenstehende Entscheidungen der 
Gemeindeorgane nicht mehr getroffen oder mit dem 
Vollzug derartiger Entscheidungen nicht mehr be-
gonnen werden darf. Im Wege einer einstweiligen 
Anordnung ist daher die Verpflichtung zur Feststel-
lung der Zulässigkeit eines Bürgerbegehrens nur zu 
bejahen, wenn die Zulässigkeit des Bürgerbegeh-
rens überwiegend wahrscheinlich und eine gegen-
teilige Entscheidung im Hauptsacheverfahren prak-
tisch ausgeschlossen ist (Vgl. OVG NRW, Beschluss 
vom 1.8.2013 15 B 584/13, juris, Rdnr. 1 (= KommJur 
2013, 374).

Nach diesen Maßstäben ist der Antrag unbegründet, 
denn die Antragsteller haben auch im Beschwerde-
verfahren keinen Anordnungsanspruch glaubhaft ge-
macht (§ 123 Abs. 3 VwGO i. V. m. § 920 Abs. 2 ZPO).

Das Bürgerbegehren „Wir wollen bleiben“ zielt auf die 
Aufhebung des Ratsbeschlusses vom 28.11.2013, mit 
dem die Zusammenfassung der bisherigen Grund-
schulen X. und N. unter Schließung der Letzteren zu 
einer neuen vierzügigen Grundschule, die zukünftig 
im Gebäude M.-weg. untergebracht werden soll, 
sowie der Umzug der Katholischen Grundschule 
(T.-straße) in das bisher von der Grundschule N. ge-
nutzte Gebäude beschlossen wurden.

Das VG hat zur Begründung der angefochtenen 
Entscheidung im Kern ausgeführt, die Antragsteller 
hätten voraussichtlich keinen im Hauptsachever-
fahren zu verfolgenden Anspruch darauf, dass die 
Antragsgegnerin nach § 26 Abs. 6 Satz 1 GO NRW 
die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens feststelle. Die 
Begründung des Bürgerbegehrens sei in Bezug auf 
eine wesentliche Tatsache unrichtig. Nach der dem 
Ratsbeschluss zugrunde liegenden Verwaltungs-
vorlage verfolge die Antragsgegnerin mit der Re-
duzierung der Schulstandorte insbesondere auch 
das Ziel, durch die Veräußerung von Gebäuden und 
die Senkung von Betriebskosten einen Beitrag zur 

Haushaltskonsolidierung zu leisten. Demgegenüber 
werde in der Begründung des Bürgerbegehrens be-
hauptet, die vom Rat beschlossenen Maßnahmen 
trügen nicht zur Konsolidierung des Haushalts der 
Antragsgegnerin bei. Diese Behauptung erweise 
sich bei summarischer Prüfung als unrichtig. Es 
handele sich bei der fraglichen Äußerung auch nicht 
um ein bloßes Werturteil, da die finanziellen Folgen 
der beschlossenen Maßnahme rechnerisch ermittelt 
werden könnten.

Diese Erwägungen halten der Überprüfung im Be-
schwerdeverfahren stand.

Nach §  26 Abs.  1 Satz  1 GO NRW muss ein Bür-
gerbegehren schriftlich eingereicht werden und die 
zur Entscheidung zu bringende Frage sowie eine 
Begründung enthalten. Die Begründung zählt damit 
zum zwingenden Inhalt eines Bürgerbegehrens. Sie 
dient dazu, die Unterzeichner über den Sachverhalt 
und die Argumente der Initiatoren aufzuklären. Diese 
Funktion erfüllt die Begründung nur, wenn die darge-
stellten Tatsachen, soweit sie für die Entscheidung 
wesentlich sind, zutreffen. Soweit die Begründung im 
Übrigen auch dazu dient, für das Bürgerbegehren zu 
werben, kann sie zwar auch Wertungen, Schlussfol-
gerungen oder Erwartungen zum Ausdruck bringen, 
die einer Wahrheitskontrolle nicht ohne Weiteres 
zugänglich sind. Auch mag die Begründung eines 
Bürgerbegehrens im Einzelfall Überzeichnungen und 
Unrichtigkeiten in Details enthalten dürfen, die zu be-
werten und zu gewichten Sache des Unterzeichners 
bleibt, der sich selbst ein Urteil darüber zu bilden hat, 
ob er den mit dem Bürgerbegehren vorgetragenen 
Argumenten folgen will oder nicht. Diese aus dem 
Zweck des Bürgerbegehrens folgenden Grenzen 
der Überprüfbarkeit sind jedoch dann überschritten, 
wenn Tatsachen unrichtig wiedergegeben werden, 
die für die Begründung tragend sind (Vgl. OVG NRW, 
Urteil vom 23.4.2002 15 A 5594/00, juris, Rdnr. 34 ff. 
(=  NVwZ-RR 2002, 766); VG Düsseldorf, Beschluss 
vom 31.3.2009  1  L 440/09, juris, Rdnr.  23; Becker, 
in: Articus/Schneider, Gemeindeordnung Nordrhein-
Westfalen, 4. Aufl. 2012, § 26 Erl. 2.3.2; von Lennep, 
in: Rehn/Cronauge/von Lennep/Knirsch, Gemeinde-
ordnung Nordrhein-Westfalen Band  I, Stand: März 
2014, §  26 Erl.  III.  2; Wansleben, in: Held/Winkel/
Wansleben (Hrsg.), Kommunalverfassungsrecht 
Nordrhein-Westfalen Band I, Stand: Dezember 2013, 
§ 26 Erl. 4.).

Ausgehend davon hat das VG zutreffend ange-
nommen, dass die tragende Begründung des Bür-
gerbegehrens, soweit hier problematisch, einer 
inhaltlichen Kontrolle zugänglich ist. Der diesbezüg-
liche Begründungsteil des Bürgerbegehrens lautet:

„… Der Ratsbeschluss trägt nicht zur Konsolidie-
rung des … Haushalts bei. Ganz im Gegenteil über-
steigen die Betriebskosten des Standortes am M.-
weg die der Grundschulen T.-straße und X. (Quelle: 
Haushaltsplanentwurf der Stadt  T. aus Juni 2013). 
Die Stadt nennt hier aber keine weiteren konkreten 
Zahlen wie damit die Konsolidierung erreicht werden 
soll. Zudem entstehen unnötige Mehrkosten durch 
den mehrfachen Umzug von ganzen Schulen. Auch 
hier kann die Stadt die tatsächlichen nötigen Um-
baukosten am M.-weg nicht beziffern, will aber das 
Geld, egal wie viel (Aussage der Parteien), zur Verfü-
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gung stellen, obwohl T. unter Kontrolle der Kommu-
nalaufsicht steht. Der Ratsbeschluss stellt daher mit 
dem zu Grunde liegenden Konzept keine akzeptable 
Lösung für die Grundschulen und auch nicht für die 
Haushaltskonsolidierung dar.“

Für die Abgrenzung zwischen Tatsachenbehaup-
tungen und bloßen Wertungen kommt es insbeson-
dere auf den objektiven Sinn einer Äußerung an; 
entscheidend ist also nicht die subjektive Absicht 
des Äußernden oder das subjektive Verständnis ein-
zelner Adressaten, sondern das Verständnis, das ihr 
ein unvoreingenommenes Durchschnittspublikum 
beimisst. Das zugrunde gelegt erweist sich die für 
die Begründung des Bürgerbegehrens schon ihrer 
optischen Hervorhebung nach offenkundig wesent-
liche Aussage, der Ratsbeschluss trage nicht zur 
Konsolidierung des städtischen Haushalts bei, im 
Kern als Tatsachenbehauptung und nicht lediglich 
als eine nach den Maßstäben von wahr und unwahr 
nicht oder nur eingeschränkt überprüfbare kritische 
Bewertung des verwaltungsseitig bezifferten Ein-
sparpotentials der vom Rat beschlossenen Maß-
nahmen. Die Initiatoren des Bürgerbegehrens waren 
zwar nicht gehindert, die gemeindliche Kostenschät-
zung oder deren Nachvollziehbarkeit kritisch zu hin-
terfragen. Hierbei haben sie es aber bei objektivem 
Verständnis  worauf das VG mit Recht hingewiesen 
hat  nicht belassen, sondern einen bestimmten in 
Bezug auf seine inhaltliche Richtigkeit nachprüfbaren 
Umstand als objektiv gegeben bzw. nicht gegeben 
hingestellt. Ein objektiver, mit dem Bürgerbegehren 
nicht näher vertrauter billig und gerecht denkender 
Gemeindebürger konnte weder angesichts der Aus-
sage selbst, der Ratsbeschluss trage nicht zur Haus-
haltskonsolidierung bei, noch im Hinblick auf die in 
diesem Zusammenhang gemachten weiteren Aus-
führungen zu den Betriebskosten der verschiedenen 
Standorte sowie zu den zusätzlichen Kosten mehr-
facher Umzüge lediglich die Vorstellung gewinnen, 
die von der Verwaltung angegebene voraussichtliche 
Höhe der mit den beschlossenen Maßnahmen ein-
hergehenden Haushaltsverbesserungen unterliege 
nach dem Dafürhalten der Initiatoren des Bürger-
begehrens erheblichen Zweifeln. Vielmehr musste 
ein unbefangener Betrachter zu der Auffassung ge-
langen, der Ratsbeschluss sei anders als beabsich-
tigt  gar nicht geeignet, eine Haushaltsverbesserung 
herbeizuführen, oder bewirke in der Summe mögli-
cherweise sogar das Gegenteil.

Eine abweichende Beurteilung ist entgegen der Mei-
nung der Antragsteller nicht deswegen veranlasst, 
weil auf den Unterschriftenlisten im Anschluss an die 
oben wiedergegebene Passage auch die (ebenfalls 
teilweise graphisch hervorgehobene) Kostenschät-
zung der Verwaltung abgedruckt war. Die Angabe 
der Kostenschätzung zielte darauf, die Vorgabe des 
§ 26 Abs. 2 Satz 2 GO NRW zu erfüllen. Daraus ergab 
sich indes aus der maßgeblichen Sicht eines unvor-
eingenommenen Betrachters keine nachvollziehbare 
Relativierung der zuvor getroffenen Festlegung, der 
angegriffene Ratsbeschluss leiste keinen Beitrag zur 
Haushaltskonsolidierung.

Auch soweit das VG angenommen hat, die streitige 
Aussage, der Ratsbeschluss trage nicht zur Konso-
lidierung des Haushalts bei, sei bei summarischer 
Prüfung falsch und damit irreführend, wird die Rich-

tigkeit dieser Einschätzung durch das Beschwerde-
vorbringen nicht erschüttert.

Das VG ist zunächst davon ausgegangen, die An-
tragsgegnerin habe nachvollziehbar dargelegt, dass 
sich aus der Zusammenfassung der bisherigen 
Grundschulen X. und N. im Gebäude M.-weg und der 
Verlegung der Katholischen Grundschule Einspa-
rungen ergäben, die den städtischen Haushalt auch 
unter Berücksichtigung der nötigen Umbaumaß-
nahmen am M.-weg jährlich um etwa 300.000 Euro 
entlasteten. Sodann hat es ausgeführt, unabhängig 
von diesen voraussichtlichen Einsparungen bei lau-
fenden Aufwendungen erweise sich die fragliche 
Behauptung auch deshalb als unzutreffend, weil 
der geplante Verkauf der durch die Neukonzeption 
freiwerdenden Grundstücke aller Voraussicht nach 
ebenfalls zur Haushaltskonsolidierung beitrage. 
Denn durch den Verkauf der dann nicht mehr benö-
tigten Grundstücke würden in erheblichem Umfang 
Mittel generiert  die Antragsgegnerin rechne mit Er-
lösen von rund 3 Mio. Euro und einer Überschrei-
tung des Buchwerts beider Grundstücke um rund 
540.000 Euro, die ansonsten kreditfinanziert werden 
müssten.

Dem tritt die Beschwerde nicht mit Erfolg entgegen. 
Die Antragsteller machen zwar im Einzelnen geltend, 
etwaige bei laufenden Aufwendungen erreichbare 
Einsparungen stünden nicht fest, da die Kosten-
schätzung der Verwaltung lückenhaft sei. Sie stellen 
jedoch die weitere  selbständig tragende  Annahme 
des VG, auch der geplante Grundstücksverkauf 
leiste einen Beitrag zu der beabsichtigten Haus-
haltskonsolidierung, nicht durchgreifend in Frage. 
Dass die erwarteten Verkaufserlöse nicht durch ein 
Marktwertgutachten belegt sein mögen, rechtfertigt 
für sich genommen nicht den Schluss, die von der 
Verwaltung angesetzten Zahlen seien rein hypothe-
tisch oder jedenfalls derart überzogen, dass von 
einer (nennenswerten) Haushaltsverbesserung  an-
ders als vom VG angenommen  nicht ausgegangen 
werden kann. Darüber hinausgehende Anhalts-
punkte für eine (grob) unrealistische Einnahmeerwar-
tung der Antragsgegnerin sind aber nicht dargetan 
und drängen sich nach Aktenlage auch nicht auf. Im 
Ergebnis Entsprechendes gilt für den weiteren Ein-
wand der Beschwerde, es gebe noch keine Kaufin-
teressenten für die beiden Grundstücke. Allein aus 
dem Fehlen konkreter Kaufinteressenten zumal zu 
einem Zeitpunkt, als die Verkaufsabsichten der An-
tragsgegnerin noch gar nicht öffentlich bekannt ge-
macht worden waren, lässt sich nicht ableiten, dass 
ein Verkauf in absehbarer Zeit nicht zu realisieren 
sein wird. Sonstige greifbare Umstände, warum dies 
möglicherweise der Fall sein sollte, haben weder die 
Antragsteller vorgetragen noch sind solche unab-
hängig davon erkennbar.

Eine in wesentlichen Elementen unrichtige Begrün-
dung führt in der Folge auch zur Unzulässigkeit 
eines Bürgerbegehrens. Nach der Rechtsprechung 
des Senats kommt es auf den Grund der unrichtigen 
Sachdarstellung nicht an. Insbesondere ist es un-
erheblich, ob die Begründung Tatsachen bewusst 
und in der Absicht entstellt, die Bürger zu täuschen. 
Denn maßgebend für eine inhaltliche Kontrolle der 
Begründung ist allein das Ziel, Verfälschungen des 
Bürgerwillens vorzubeugen (Vgl. OVG NRW, Urteil 
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vom 23.4.2002, a.  a.  O., Rdnr.  39; VG Düsseldorf, 
Beschluss vom 31.3.2009, a. a. O.; Becker, a. a. O.; 
von Lennep, a. a. O.; Wansleben, a. a. O.; a. A. wohl 
Ritgen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheid, 1997, 
S. 140.).

Dem kann anders als die Beschwerde dies tut nicht 
entgegengehalten werden, von der Gefahr einer 
Verfälschung des Bürgerwillens könne in Bezug 
auf das Bürgerbegehren noch keine Rede sein, da 
§  26 GO NRW ein zweistufiges Verfahren vorsehe, 
wobei die Begründung ausschließlich dem „vorbe-
reitenden“ Bürgerbegehren zugeordnet sei, wäh-
rend die eigentliche Abstimmung erst im Rahmen 
des Bürgerentscheids erfolge. Diese Argumentation 
übergeht, dass bereits das Bürgerbegehren auf eine 
Willensbetätigung der stimmberechtigten Einwohner 
einer Gemeinde zielt. Die Bürger sollen in einem 
ersten Schritt darüber befinden, ob sie über eine 
bestimmte Angelegenheit an Stelle des Rates selbst 
entscheiden wollen. Die Frage ist von den Bürgern 
aber nur dann sachgerecht zu beantworten, wenn 
sie den Inhalt des Begehrens verstehen und seine 
Auswirkungen überblicken können. Das wiederum 
erfordert eine in den wesentlichen Tatsachenpunkten 
richtige Begründung. Hinzu kommt, dass schon das 
für zulässig erklärte Bürgerbegehren  wie eingangs 
ausgeführt  angesichts der Regelung des § 26 Abs. 
6 Satz 6 GO NRW erhebliche Folgen entfaltet. Auch 
damit wäre es unvereinbar, wenn die Entscheidung 
der Bürger, ein Bürgerbegehren zu unterstützen, ge-
gebenenfalls auf der Grundlage eines in maßgebli-
cher Hinsicht irreführend dargestellten Sachverhalts 
zustande gekommen wäre.

Nicht zielführend sind in diesem Zusammenhang 
schließlich die Überlegungen der Beschwerde zu 
Funktion und Stellung der verwaltungsseitigen Kos-
tenschätzung. Die Berechtigung der Antragsteller, 
die von der Verwaltung abgegebene Kostenschät-
zung politisch zu bewerten, unterliegt keinem Zweifel. 
Darum geht es vorliegend jedoch nicht. Dieses Recht 
stellt ebenso wenig wie der Umstand, dass die Initi-
atoren eines Bürgerbegehrens der Pflicht enthoben 
sind, die finanziellen Folgen des Begehrens selbst 
zu ermitteln, einen Freibrief dafür dar, die Richtig-
keit der Angaben der Verwaltung ohne eine entspre-
chende tatsächliche Grundlage in Abrede zu stellen.

Informationsanspruch des Personalrats für 
Lehrkräfte bzgl. der Schließung von Schulen

Ein auf der Grundlage von §  87 Abs.  1 LPVG 
NRW gebildeter be sonderer Personal rat für die 
im Landesdienst beschäftigten Lehrkräfte hat 
jedenfalls zur Wahrnehmung seiner allge meinen 
Aufgaben nach §  64 LPVG NRW einen –  auch 
mittels einer einst weiligen Verfügung durchsetz-
baren – Anspruch darauf, dass er möglichst früh-
zeitig Informationen darüber erhält, ob und ge-
gebenenfalls ab wann eine Schule ge schlos sen 
wird.

OVG NRW, Beschluss vom 1.7.2014 – 20 B 
490/14.PVL –

Zum Sachverhalt:

Der antragstellende Personalrat für Lehrkräfte an 
Hauptschulen begehrte, die beteiligte Dienststelle im 
Wege der einstweiligen Verfü gung vorläu fig bis zur 
Entscheidung in der Haupt sache zu ver pflichten, ihn 
über etwaig beabsichtigte Auflösungen der noch im 
Zuständigkeitsbereich der Beteiligten existierenden 
Hauptschulen auf der Grundlage der „Umsetzung 
der Vorgaben der Leit linie in der Abteilung 4 der 
Bezirksregierung E.“ zu informieren. Sein Begehren 
hatte im Beschwerdeverfahren Erfolg.

Aus den Gründen:

Das Begehren des Antragstellers bedarf der Aus-
legung. Der im Beschwerdeverfah ren allein noch 
weiterverfolgte Antrag ist vor dem Hintergrund der 
vom Ministerium für Schule und Weiterbildung NRW 
erlassenen „Leitlinien für Personalmaßnahmen bei 
schulorganisatorischen Veränderungen“ (ABl.  NRW 
2013 S. 406) zu sehen. Diese Leitlinien enthalten bei 
schulorganisatorischen Veränderungsprozessen zu 
beachtende Verfahrenshinweise und Grundsätze, die 
einen Orientierungsrahmen für die betroffenen Lehr-
kräfte und das sonstige Personal im Landesdienst 
darstellen und eine sozialverträgliche Gestaltung 
der Veränderungsprozesse gewährleisten sollen. 
In Nr.  1 dieser Leitlinien ist unter anderem vorge-
sehen, dass die zuständige Schul aufsichtsbehörde 
die frühzeitige Information der zuständigen Perso-
nalvertretung, der Schwerbehindertenvertretung und 
der Gleichstellungsbeauftragten sicherstellt. Zur An-
wendung dieser Leitlinien in der Praxis hat die Be-
teiligte Handlungsanweisungen festgelegt, die mit 
„Umsetzung der Vorgaben der Leitlinie in der Abtei-
lung 4 der Be zirksregierung E.“ überschrieben sind. 
Diese Handlungsanweisungen sind derart aufge-
baut, dass zunächst die bei schulorganisatorischen 
Maßnahmen erfol genden Verfahrensschritte darge-
stellt werden und sodann beschrieben wird, wer an 
dem jeweiligen Verfahrensschritt beteiligt ist und wer 
durch wen informiert wird. Eine Information des Per-
sonalrats ist in diesen Handlungsanweisungen erst-
mals dann vorgesehen, wenn der Schulträger seine 
Planungen der Beteiligten gegenüber kon kretisiert, 
indem er beispielsweise die Einbringung einer be-
stimmten schulorganisato rischen Maßnahme in die 
politischen Gremien signalisiert oder mit einer be-
stimmten schulorganisatorischen Maßnahme in die 
Presse geht. Der Antrag des Antragstellers orientiert 
sich an diesen Handlungsanweisungen der Betei-
ligten und ist auf eine Ver pflich tung der Beteiligten 
gerichtet, diese verbindlich einzuhalten.

Dem Begehren des Antragstellers fehlt es nicht am 
Rechtsschutzinteresse. Zwar hat die Beteiligte die 
Handlungsanweisungen, auf deren Einhaltung das 
Begehren des Antragstellers gerichtet ist, selbst er-
lassen und im Ansatz erkennen lassen, nach diesen 
Handlungsanweisungen verfahren zu wollen. Den-
noch hält die Beteiligte sich nicht für verpflichtet, den 
Antragsteller im Zusammenhang mit anstehenden 
Schul auflösungen in der Art zu unterrichten, wie es 
in den Handlungsanweisungen vorge sehen ist. Dies 
zeigt sich jedenfalls darin, dass sie das Begehren 
des Antragstellers im Rahmen der Anhörung vor dem 
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Fachsenat nicht anerkannt, sondern die Zurück-
weisung der Beschwerde beantragt hat. Angesichts 
dessen kann der Antragsteller nicht darauf vertrauen 
und auch nicht darauf verwiesen werden, dass die 
Beteiligte die Handlungsanweisungen in der Zukunft 
anwenden und ihn nach den darin ent haltenen Vor-
gaben unterrichten wird.

Der Antragsteller hat für sein Begehren so wohl einen 
Verfügungsanspruch als auch einen Verfügungs-
grund hinreichend glaub haft gemacht.

Der Verfügungsanspruch ergibt sich aus § 65 Abs. 1 
Satz  1 LPVG NRW. Nach die ser Bestimmung ist 
der Personalrat zur Durchführung seiner Aufgaben 
rechtzeitig und umfassend zu unterrichten (Satz  1). 
Diese Voraussetzungen liegen offensichtlich vor.

Die aus §  65 Abs.  1 Satz  1 LPVG NRW folgende 
Pflicht der Dienststelle, den Perso nalrat zu unter-
richten, ist sehr weit. Sie bezieht sich grundsätzlich 
auf alle Angele genheiten, die die Dienststelle und 
ihre Beschäftigten unmittelbar betreffen. Die Un-
terrichtungspflicht gilt aber nicht uneingeschränkt. 
Sie besteht nur, soweit dies zur Durchführung der 
Aufgaben des Personalrats erforderlich ist. Ein An-
spruch auf Un terrichtung ohne konkreten Bezug zu 
seinen Aufgaben steht dem Personalrat nicht zu.

Vorliegend sind die vom Antragsteller begehrten 
Informationen erforderlich, damit dieser seine Auf-
gaben sachgerecht wahrnehmen kann. Dabei kann 
dahinstehen, ob dem Antragsteller im Zusammen-
hang mit der Auflösung von Hauptschulen ein Mit-
wirkungsrecht aus §  73 Nr.  3 LPVG NRW oder ein 
anderes förmliches Beteiligungs recht zusteht. Denn 
auch wenn es an einem förmlichen Beteiligungs-
recht des An tragstellers fehlen und deshalb für ihn 
bei Schulauflösungen eine hinzunehmende Beteili-
gungslücke bestehen sollte, bedarf er zu seiner Auf-
gabenwahrnehmung der begehrten Informationen 
(Vgl. in diesem Zusammenhang BVerwG, Beschlüsse 
vom 16.6.2011 –  6  PB 3.11  –, Buchholz 251.2 §  79 
BlnPersVG Nr. 1, und vom 27.11.2012 – 6 PB 12.12 –, 
ZfPR 2014, 2). Denn ne ben den förmlichen Beteili-
gungsrechten obliegen dem Personalrat auch die 
in § 64 LPVG NRW im Einzelnen beschriebenen all-
gemeinen Aufgaben. Zu diesen gehört es unter an-
derem, Maßnahmen, die der Dienststelle oder ihren 
Angehörigen dienen, zu beantragen (§ 64 Nr. 1 LPVG 
NRW), darüber zu wachen, dass die zugunsten der 
Beschäftigten geltenden Gesetze, Verordnungen, 
Tarifverträge, Dienstvereinbarun gen und Verwal-
tungsanordnungen durchgeführt werden (§ 64 Nr. 2 
LPVG NRW), und Anregungen und Beschwerden 
von Beschäftigten entgegenzunehmen und, falls sie 
berechtigt erscheinen, durch Verhandlung mit der 
Dienststelle auf ihre Erledigung hinzuwirken (§  64 
Nr. 5 LPVG NRW). Insbesondere zur Wahrnehmung 
dieser allge meinen Aufgaben ist es erforderlich, dass 
der Antragsteller als Personalrat der im Bereich der 
Beteiligten an den Hauptschulen tätigen Lehrkräfte 
möglichst frühzeitig Informationen darüber erhält, ob 
und gegebenenfalls ab wann eine Hauptschule ge-
schlossen wird.

Ein solches Informationsbedürfnis erklärt sich na-
mentlich aus der besonderen Situa tion, in der sich 
die auf der Grundlage von § 87 Abs. 1 LPVG NRW 

gebildeten be sonderen Personalvertretungen für die 
im Landesdienst beschäftigten Lehrkräfte wie hier 
der Antragsteller befinden. Das – hier unterstellte  – 
Fehlen eines förmlichen Be teiligungsrechts im Zu-
sammenhang mit der Auflösung von Schulen hat zur 
Folge, dass einerseits die Beschäftigungsverhält-
nisse der von der Auflösung einer Schule betroffenen 
Lehrkräfte in besonders schwerwiegender Weise 
Veränderungen unter worfen werden, während ande-
rerseits der Antragsteller als der zur Vertretung dieser 
Lehrkräfte berufene Personalrat deren Belange nicht 
im Rahmen eines förmlichen Beteiligungsverfahrens 
einbringen kann. In einer solchen Konstellation ist es 
jeden falls zur Wahrnehmung der dargestellten allge-
meinen Aufgaben aus § 64 LPVG NRW erforderlich, 
dass der Personalrat von der Dienststelle rechtzeitig 
und umfas send über den ihr bekannten Stand der 
Dinge unterrichtet wird. Insbesondere ist der An-
tragsteller nur bei einer möglichst frühzeitigen Unter-
richtung über anstehende Schulauflösungen in der 
Lage, der Beteiligten im Rahmen des allgemeinen In-
itiativ- oder Antragsrechts aus § 64 Nr. 1 LPVG NRW 
vorzuschlagen, gegenüber dem Schulträger in ei ner 
bestimmten Weise vorstellig zu werden (Vgl. zu einer 
vergleichbaren Situation nach dem hessischen Lan-
desrecht BVerwG, Beschluss vom 27.11.2012 – 6 PB 
12.12 –, a. a. O.).

Diesen Anforderungen entsprechen die Vorgaben 
aus den von der Beteiligten erlas senen Handlungs-
anweisungen, da in diesen vorgesehen ist, dass eine 
Unterrichtung des Personalrats erfolgen soll, sobald 
der Schulträger seine Planungen der Beteilig ten 
gegenüber konkretisiert hat. Bei Einhaltung dieser 
Vorgaben ist sichergestellt, dass der Antragsteller 
so frühzeitig, wie es der Beteiligten sachgerecht 
möglich ist, über anstehende Schulauflösungen in-
formiert wird.

Der Antragsteller hat auch einen Verfügungsgrund 
hinreichend glaubhaft gemacht. Der Erlass der einst-
weiligen Verfügung ist zur Abwendung wesentlicher 
Nachteile für den Antragsteller nötig. Für ihn wäre es 
mit unzumutbaren Folgen verbunden, eine Entschei-
dung im Hauptsacheverfahren abzuwarten.

Bei der Frage, wann schlechthin unzumutbare 
Folgen anzunehmen sind, ist sowohl das Interesse 
des Personalrats als auch dasjenige der von ihm 
vertretenen Beschäf tigten in den Blick zu nehmen. 
Als wesentlicher Gesichtspunkt ist dabei zu berück-
sichtigen, inwieweit die Arbeit des Personalrats ohne 
den Erlass der einstweiligen Verfügung generell oder 
für bestimmte wichtige Bereiche in einer Weise un-
möglich oder eingeschränkt würde, die auch nur 
vorübergehend hinzunehmen dem Personal rat und/
oder den von ihm vertretenen Beschäftigten nicht 
angesonnen werden könnte. Zu gewichten ist vor 
allem, welche Bedeutung dem geltend gemachten 
Be teiligungsrecht für den Personalrat und/oder für 
die Beschäftigten in dem jeweiligen Einzelfall beizu-
messen ist. Dabei ist insbesondere auch in den Blick 
zu nehmen, welche Möglichkeiten dem Personalrat 
zur Erlangung von Rechtsschutz in einem Hauptsa-
cheverfahren noch verbleiben (Vgl. OVG NRW, Be-
schlüsse vom 9.7.2012 –  20  B 675/12.PVB  –, DÖD 
2012, 237, vom 20.8.2013 – 20 B 585/13.PVL –, a. 
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a. O., vom 8.10.2013 – 20 B 838/13.PVL – und vom 
30.4.2014 – 20 B 204/14.PVL –).

Ausgehend von diesen Erwägungen sind vorliegend 
insbesondere für den Antrag steller unzumutbare 
Folgen glaubhaft gemacht.

Ohne Erlass der begehrten einstweiligen Verfügung 
würde der dem Antragsteller nach dem Vorstehenden 
offensichtlich zustehende Informationsanspruch mit 
jeder durchgeführten Schulauflösung endgültig und 
unwiederbringlich verloren gehen. Denn mit der Um-
setzung der Organisationsentscheidung geht der im 
konkreten Fall bestehende Informationsanspruch 
des Antragstellers unter.

Auf eine Entscheidung im Hauptsacheverfahren kann 
der Antragsteller nicht verwie sen werden. Zwar ist 
es ihm möglich, für künftige Fallgestaltungen durch 

eine ab strakte Antragstellung die Klärung des Beste-
hens des geltend gemachten Informa tionsanspruchs 
herbeizuführen. Bis zu einer solchen Klärung im 
Hauptsacheverfah ren müsste der Antragsteller 
dann aber möglicherweise hinnehmen, frühzeitige 
In formationen über anstehende Schulauflösungen 
nicht zu erhalten. Dies kann ihm insbesondere des-
halb nicht zugemutet werden, weil die mit einer 
Schulauflösung verbundenen Konsequenzen für das 
Beschäftigungsverhältnis der betroffenen Lehr kräfte 
erheblich sind und deshalb in solchen Fällen ein be-
sonderes Interesse der Lehrkräfte daran besteht, 
dass der zu ihrer Vertretung berufene Personalrat 
ihre Belange effektiv wahrnehmen kann. Im Weiteren 
ist zu berücksichtigen, dass gerade derzeit in Anbe-
tracht der aktuell anstehenden Veränderungen in der 
Struktur der Schulformen in verstärktem Maße mit 
Schulauflösungen zu rechnen ist.
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NRW-Kaleidoskop

Anfang März 2014 nahmen in Nordrhein-Westfalen 
104 781 Kinder unter drei Jahren ein Angebot der 
Kindertagesbetreuung in Anspruch. Laut statisti-
schem Landesamt waren das 20,2 Prozent mehr 
als ein Jahr zuvor (1. März 2013: 87 185). Unter dem 
Begriff Kindertagesbetreuung wird hier sowohl 
die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrich-
tungen als auch in öffentlich geförderter Tages-
pflege (Tagesmütter/-väter) verstanden. Der Anteil 
der betreuten Kinder an der Gesamtzahl der Kinder 
unter drei Jahren lag in NRW Anfang März 2014 bei 
23,8 Prozent. Regional variierten die Betreuungs-
quoten der unter Dreijährigen zwischen 15,3 Pro-
zent in der Stadt Duisburg und 33,3 Prozent in 
der Stadt Münster. Innerhalb der Altersgruppe der 
unter Dreijährigen fiel die Betreuungsquote unter-
schiedlich aus: 1,9 Prozent der Kinder unter einem 
Jahr, 20,5 Prozent der Einjährigen und 49,2 Prozent 
der Zweijährigen wurden außerfamiliär betreut. 
73 999 betreute Kinder unter drei Jahren besuchten 
im März 2014 eine Kindertageseinrichtung, die üb-
rigen 30 782 wurden von Tagesmüttern oder - vätern 
betreut. Wie die Statistiker weiter mitteilen, handelt 
es sich bei den vorliegenden Zahlen um eine sog. 
rückblickende Stichtagsbetrachtung (1. März 2014), 
bei der die Zahl der betreuten Kinder (und nicht die 
der vorhandenen Plätze) ermittelt wurde.Die Be-
treuungsquoten wurden jeweils bezogen auf die 
gleichaltrige Bevölkerung am 31. Dezember 2013 
berechnet; die Bevölkerungszahl wurde auf Basis 
der Volkszählung 1987 fortgeschrieben. (Quelle: 
IT.NRW)
In den 370 nordrhein-westfälischen Krankenhäu-
sern ist 2013 sowohl die Zahl des ärztlichen und 
Pflegepersonals als auch die Zahl der vollstatio-
nären Behandlungen gestiegen. Ende 2013 waren 
mit 37 915 Personen 2,9 Prozent mehr hauptamt-
liche Ärztinnen und Ärzte beschäftigt als ein Jahr 
zuvor. Im Pflegedienst gab es mit 100 269 Be-
schäftigten 1,4 Prozent mehr als Ende 2012. In den 
NRW-Krankenhäusern wurden im Jahr 2013 mehr 
als 4,4 Millionen Patientinnen und Patienten voll-
stationär behandelt; das waren 0,9 Prozent mehr 
als 2012. Laut statistischem Landesamt hat sich 
seit dem Jahr 2000 die durchschnittliche Verweil-
dauer der Patienten in Krankenhäusern um knapp 
drei Tage reduziert: 2013 blieben Kranke im Schnitt 
7,6 Tage im Krankenhaus (2012: 7,7 Tage); im Jahr 
2000 lag die Verweildauer noch bei 10,4 Tagen. Der 
Bestand an Krankenhäusern ist – auch aufgrund 
von Fusio nen – im Vergleich zum Jahr 2000 um 92 
Häuser auf 370 gesunken. (Quelle: IT.NRW)

Übrigens …

… Ist die Stadt Hamm „Logistik-Standort des 
Jahres in NRW“. NRW-Wirtschaftsminister Garrelt 
Duin verlieh den Preis der Initiative LogistikCluster 
NRW und der Gesellschaft NRW.INVEST auf der 
Immobilienmesse Expo Real in München. Zehn 
Städte, Kommunen und Verbünde hatten sich in 
der sechsten Ausschreibung um den Ehrenpreis 
beworben. Hamm punktete im Online-Voting vor 
allem mit seiner Bedeutung für die Handelslogistik, 
z. B. für Unternehmen wie Metro, Edeka oder 
Rullko. Auch Platz zwei und drei gingen in die Me-
tropole Ruhr, an den Kreis Unna und an die Netz-
werkregion Gelsenkirchen-Herne-Herten mit dem 
„Last Mile Logistik Netzwerk“. Bewertet werden 
beim NRW-weiten Wettbewerb Ansiedlungser-
folge, Flächenpotenzial, Verkehrsanbindung und 
Arbeitsplatzeffekte. (Quelle: idr)

Im Jahr 2013 wechselten 9 276 vormals im Dienst 
des Landes Nordrhein-Westfalen stehende Beamte 
und Richter in den Ruhestand. Wie das statistisches 
Landesamt ermittelte, waren das 9,6 Prozent mehr 
als ein Jahr zuvor (8 464). Knapp ein Drittel (32,6 
Prozent) der 2013 in den Ruhestand gewechselten 
Beamten und Richter schied mit Erreichen der Re-
gelaltersgrenze aus dem aktiven Erwerbsleben aus. 
15,1 Prozent wurden wegen Dienstunfähigkeit pen-
sioniert und 13,5 Prozent wegen Erreichens einer 
früheren Altersgrenze, z. B. wegen einer Schwer-
behinderung (Mindestaltersgrenze: 60 Jahre). 30,7 
Prozent der neuen Pensionäre wurden auf eigenen 
Antrag nach dem 63. Lebensjahr (jedoch vor dem 
65. Lebensjahr) und 8,2 Prozent aufgrund der im 
Polizei- und Justizvollzugsdienst geltenden beson-
deren Altersgrenze in den Ruhestand versetzt. Mit 
69,7 Prozent bildeten die 6 469 Lehrerinnen und 
Lehrer in NRW die größte Gruppe der 2013 neu 
hinzugekommenen Ruhegehaltsempfänger. Von 
den im letzten Jahr pensionierten Lehrern schieden 
14,3 Prozent vorzeitig wegen Dienstunfähigkeit und 
13,5 Prozent aufgrund von Schwerbehinderung 
aus dem aktiven Dienst aus. 38,2 Prozent der vor-
mals im Schuldienst tätigen Beamten quittierte den 
Dienst auf eigenen Antrag mit dem 63. Lebensjahr. 
34,0 Prozent der pensionierten Lehrer schieden mit 
Erreichen der Regelaltersgrenze aus dem Dienst 
aus. Die Zahl der Ruhegehaltsempfänger in Nord-
rhein-Westfalen erhöhte sich zum 31. Dezember 
2013 auf 141 843. Außerdem erhielten 34 181 Emp-
fänger Witwen- bzw. Witwergeld und 2 840 Wai-
sengeld. (Quelle: IT.NRW) 
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 Der Städtetag Nordrhein-Westfalen ist die Stimme
der Städte im größten Bundesland der Bundesrepublik
Deutschland. In ihm haben sich 39 Städte – 22 kreisfreie
und 17 kreisangehörige – mit neun Millionen
Einwohnern zusammengeschlossen. Der kommunale
Spitzenverband repräsentiert damit knapp die Hälfte
der Bevölkerung des Landes.

 Der Städtetag Nordrhein-Westfalen vertritt die
im Grundgesetz und der Nordrhein-Westfälischen
Verfassung garantierte kommunale Selbstverwaltung.
Er nimmt aktiv die Interessen der Städte gegenüber
dem Landtag, der Landesregierung und zahlreichen
Organisationen wahr.

 Der Städtetag Nordrhein-Westfalen berät seine
Mitgliedsstädte und informiert sie über alle kommunal
bedeutsamen Vorgänge und Entwicklungen.

 Der Städtetag Nordrhein-Westfalen stellt den
Erfahrungsaustausch zwischen seinen Mitgliedern
her und fördert ihn in zahlreichen Gremien.


